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BESCHLUSSEMPFEHLUNG UND BERICHT 
 
des Petitionsausschusses (1. Ausschuss) 
 

 

gemäß § 10 Absatz 2 des Gesetzes zur Behandlung von Vorschlägen, 
Bitten und Beschwerden der Bürger sowie über den Bürgerbeauftragten des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (Petitions- und Bürgerbeauftragten-
gesetz - PetBüG M-V) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. Problem 

 

Gemäß der Aufgabenstellung des Petitionsausschusses nach § 10 Abs. 2 PetBüG M-V ist der 

Petitionsausschuss verpflichtet, als vorbereitendes Beschlussorgan des Landtages dem Land-

tag zu den von ihm behandelten Petitionen Beschlüsse in Form von Sammelübersichten sowie 

einen Bericht vorzulegen. 

 

 
B. Lösung 

 

In der vorliegenden Drucksache sind eine Sammelübersicht mit Beschlüssen zu Petitionen, 

die vom Petitionsausschuss behandelt wurden, eine Mitteilung über Eingaben, von deren 

Behandlung oder von deren sachlicher Prüfung abgesehen wurde, sowie ein Bericht über die 

Ausschussberatungen enthalten. 

 

 

 
Einvernehmen im Ausschuss 
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C. Alternativen 

 

Keine. 

 

 
D. Kosten 

 

Keine. 
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Beschlussempfehlung 
 

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

Die in der Sammelübersicht aufgeführten Petitionen werden entsprechend den Empfehlungen 

des Petitionsausschusses abgeschlossen. 

 

 

 

Schwerin, den 16. August 2012 

 

 

 
Der Petitionsausschuss 

 

 

 

 
Manfred Dachner 

Vorsitzender und Berichterstatter 
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Sammelübersicht gemäß § 10 Abs. 2 des PetBüG M-V 
 
Lfd-
Nr. 

EING.-
NR. 

SACHVERHALT EMPFEHLUNGEN 
DES PETITIONS-
AUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

1  2010/ 

00288 

Die Petentin beschwert 

sich im Zusammenhang 

mit von einem Nachbar-

grundstück ausgehenden 

Belästigungen durch eine 

Heizungsanlage über die 

Untätigkeit verschiedener 

Behörden. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil eine 

weitere Behandlung 

im Petitionsaus-

schuss gegenstands-

los geworden ist. 

Zum Zwecke der Sachverhaltsauf-

klärung holte der Petitionsausschuss 

zu dieser Petition eine Vielzahl von 

Stellungnahmen der zuständigen 

Behörden ein und führte neben einer 

Ortsbesichtigung insgesamt sieben 

Ausschussberatungen teils mit und 

teils ohne Regierungsvertreter 

durch. Trotz dieser umfangreichen 

Bemühungen konnte dem Begehren 

der Petentin bisher nicht abgeholfen 

werden. Nunmehr hat sie ihre Ein-

gabe zurückgezogen, weshalb die 

weitere Bearbeitung dieser Ange-

legenheit durch den Petitions-

ausschuss nicht mehr möglich ist. 

2  2010/ 

00329 

Die Petentin beschwert 

sich insbesondere über 

einen Justizvollzugs-

bediensteten wegen 

körperlicher und 

seelischer Gewalt sowie 

über weitere Bedienstete 

wegen unterlassener 

Hilfeleistung und Beleidi-

gung. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Aufgrund der Ausführungen der 

Petentin wurden gegen mehrere 

Justizvollzugsbedienstete Ermitt-

lungsverfahren eingeleitet. Im 

Ergebnis der Ermittlungen sowie der 

durchgeführten Zeugenverneh-

mungen hat die zuständige Staats-

anwaltschaft die Verfahren mangels 

hinreichenden Tatverdachts gemäß 

§ 170 Absatz 2 Strafprozessordnung 

eingestellt. Auf diese Entscheidung 

der Staatsanwaltschaft hat der 

Landtag keinen Einfluss. 

3  2010/ 

00522 

Der Petent erhebt den 

Vorwurf, dass ein 

Ministerium den zahl-

reichen Hinweisen auf 

Straftaten und Ordnungs-

widrigkeiten eines Flug-

platzbetreibers nicht 

nachgegangen sei, und 

bittet um Klärung. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil das 

Verhalten der Ver-

waltung nicht zu 

beanstanden ist. 

Im Ergebnis der Sachverhaltsauf-

klärung hat sich der Vorwurf des 

Petenten einer möglichen Untätig-

keit des zuständigen Ministeriums 

nicht bestätigt. Vielmehr hat das 

Ministerium nach Eingang entspre-

chender Hinweise über mögliche 

Ordnungswidrigkeiten oder gar 

Straftaten soweit eine eigene 

Zuständigkeit bestand unverzüglich 

Ordnungswidrigkeiten- und Ermitt-

lungsverfahren eingeleitet. Soweit 

eine Zuständigkeit von Bundes-

behörden bestand, wurden die ein-

gegangenen Informationen an diese 

Stellen weitergeleitet. Dies betrifft 

insbesondere die Problematik einer 

nicht ordnungsgemäßen Registrie-

rung von Luftfahrzeugen. Unab-

hängig hiervon hat das Ministerium 

die zuständige Bundesbehörde 
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Lfd-
Nr. 

EING.-
NR. 

SACHVERHALT EMPFEHLUNGEN 
DES PETITIONS-
AUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

mittels eines Amtshilfeersuchens 

sogar um eine Überprüfung vor Ort 

gebeten. An die im Ergebnis durch 

die Bundesbehörde getroffenen 

Feststellungen ist das Ministerium 

gebunden. Eine Ahndung des 

gemeldeten Tiefflugs über der 

Ostsee war durch das Ministerium 

nicht möglich, da keine in einem 

Ordnungswidrigkeitenverfahren 

verwertbaren Beweise vorlagen. 

Letztlich hat auch die eingeschaltete 

Staatsanwaltschaft keinen hin-

reichenden Verdacht einer Straftat 

gesehen und die Ermittlungsver-

fahren wieder eingestellt. 

4  2011/ 

00096 

Der Petent fordert auf-

grund der rasanten Ent-

wicklung der Windkraft-

anlagen eine Überprüfung 

der bislang geltenden 

Mindestabstände zur 

Wohnbebauung. Zudem 

beschwert er sich über die 

ausgebliebene Unterrich-

tung der Gemeindeein-

wohner über die geplante 

Errichtung einer Wind-

industrieanlage. 

Das Petitions-

verfahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Die Ausweisung des Eignungs-

gebietes im Regionalen Raument-

wicklungsprogramm (RREP) 

erfolgte unter Beachtung der 

Abstandskriterien der Richtlinie zum 

Zwecke der Neuaufstellung, Ände-

rung oder Ergänzung von RREP in 

Mecklenburg-Vorpommern und 

unter Beachtung des für die Öffent-

lichkeitsbeteiligung vorgeschrie-

benen Verfahrens. Die Genehmi-

gung von Windenergieanlagen 

erfolgt grundsätzlich entsprechend 

den einschlägigen immissions-

schutzrechtlichen Bestimmungen 

des Bundes, sodass insbesondere der 

Schutz vor Lärm sowie Schatten-

wurf gewährleistet ist. Auch die 

Lärmfachbehörde sieht im Hinblick 

auf fehlende diesbezügliche wissen-

schaftliche Belege keinen Anlass, 

die angewendeten technischen Ver-

fahren für die Ermittlung von Lärm-

prognosewerten in Zweifel zu 

ziehen, zumal messtechnische Über-

prüfungen keine Unterschätzung der 

Geräuschimmissionen ergaben. Die 

Informationstätigkeit der Gemeinde 

gibt keinen Anlass zur rechtsauf-

sichtlichen Beanstandung. 

5  2011/ 

00101 

Der Petent beschwert sich 

für seine Tochter über die 

Vorgehensweise der GEZ 

und bittet um Überprü-

fung der Rechtmäßigkeit 

der von der GEZ erho-

benen Forderung. 

Die Petition ist der 

Landesregierung als 

Material zu  

überweisen, um  

z. B. zu erreichen, 

dass die Landes-

regierung sie in die 

Im Ergebnis der Sachverhalts-

ermittlung ist der in der Petition 

kritisierte Umgang mit der Tochter 

des Petenten als nicht bürgerfreund-

lich zu bezeichnen. Zudem zeigt 

dieser Vorgang auch die Schwächen 

des derzeit noch bestehenden geräte-
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Lfd-
Nr. 

EING.-
NR. 

SACHVERHALT EMPFEHLUNGEN 
DES PETITIONS-
AUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

Vorbereitung von 

Verordnungen oder 

andere Initiativen 

oder Unter-

suchungen einbe-

zieht. 

abhängigen Abrechnungssystems 

auf. Einerseits wird der Tochter des 

Petenten eine Abmeldung nicht 

zugestanden, da sie keine umfassen-

den Auskünfte über ihren Lebens-

gefährten beziehungsweise das dort 

gemeldete Gerät macht. Andererseits 

wurde bis zuletzt aber auch nicht 

aufgeklärt, ob das dort unstreitig für 

den Betrieb gemeldete Gerät nicht 

mit dem seitens der Tochter 

erwähnten Gerät identisch ist. 

Sofern dies jedoch so wäre, müsste 

entsprechend den rechtlichen Vor-

gaben auch nur eine Rundfunk-

gebühr für dieses Gerät entrichtet 

werden. Unabhängig davon, dass 

diese problematischen Einzelfälle 

sowie die immer wieder für Unmut 

bei den Bürgern sorgenden Besuche 

der GEZ-Mitarbeiter ab dem Jahr 

2013 mit der Einführung der geräte-

unabhängigen Rundfunkgebühr 

erledigt sein dürften, sollten diese 

Fälle bis zum Wechsel des Gebüh-

rensystems nicht aus den Augen 

verloren werden. 

6  2011/ 

00146 

Die Petenten beklagen die 

Verschleppung eines 

gerichtlichen Verfahrens, 

das seit mehr als vier 

Jahren anhängig ist. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Die Petenten klagen gegen 

Bescheide über den Beitrag für die 

Herstellung der öffentlichen Ein-

richtung für die zentrale Schmutz-

wasserbeseitigung. Diesen Beschei-

den liegt eine Beitragssatzung 

zugrunde, welche zwischenzeitlich 

durch das Oberverwaltungsgericht 

(OVG) in einem Normenkontroll-

verfahren geprüft wurde. Da die 

Entscheidung in diesem Normen-

kontrollverfahren für den Ausgang 

der Klageverfahren von Bedeutung 

war, waren die Petenten bezie-

hungsweise deren Prozessbevoll-

mächtigter mit dem Ruhen des 

jeweiligen Verfahrens einverstan-

den. Sofern sie zu einem früheren 

Zeitpunkt eine Verfahrensfort-

führung angestrebt hätten, hätten sie 

eine entsprechende Erklärung an das 

Gericht richten müssen. Unter 

Berücksichtigung der Entscheidung 

des OVG haben nunmehr einige 

Kläger ihre Klagen zurückgezogen. 

Die verbliebenen Kläger müssen 
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Lfd-
Nr. 

EING.-
NR. 

SACHVERHALT EMPFEHLUNGEN 
DES PETITIONS-
AUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

dem zuständigen Gericht erklären, 

ob sie die zunächst ruhend gestellten 

Verfahren fortführen wollen. 

7  2011/ 

00154 

Die Petentin fordert die 

Umsetzung eines gericht-

lichen Urteils. 

Das Petitions-

verfahren ist abzu-

schließen. 

Wie den Entscheidungsgründen des 

seitens der Petentin vorgelegten 

Urteils des zuständigen Arbeits-

gerichts zu entnehmen ist, hat sie 

gegen das Land Mecklenburg-

Vorpommern einen Anspruch auf 

Beschäftigung als pädagogische 

Unterrichtshilfe und nicht als 

Betreuerin. Dieses Urteil wurde zum 

Schuljahr 2008/2009 durch das 

zuständige Staatliche Schulamt um-

gesetzt. Ein Rechtsanspruch auf die 

zusätzliche Gewährung von Vor- 

und Nachbereitungszeiten ist jedoch 

nicht ersichtlich. Sofern die Petentin 

jedoch weiterhin von einer fehler-

haften Berechnung und insofern 

auch von einer fehlerhaften Entloh-

nung ihrer geleisteten Stunden aus-

gehen sollte, müsste sie dies 

gegebenenfalls gerichtlich über-

prüfen lassen. 

8  2011/ 

00221 

Der Petent begehrt die 

Erhaltung seines Steges 

als Zugang zu seinem 

Kleingarten. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen entspro-

chen worden ist. 

Im Rahmen einer Ortsbesichtigung 

ist ein für alle Beteiligten tragfähiger 

Kompromiss gefunden worden. 

9  2011/ 

00227 

Der Petent begehrt seine 

berufliche Rehabilitierung 

und beschwert sich in 

diesem Zusammenhang 

über die Arbeitsweise des 

Justizministeriums. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen entspro-

chen worden ist. 

Zwischenzeitlich ist dem Antrag des 

Petenten auf Rehabilitierung nach 

dem Beruflichen Rehabilitierungs-

gesetz stattgegeben worden. Das 

gesetzgeberische Anliegen des 

Petenten muss zuständigkeitshalber 

auf Bundesebene weiter verfolgt 

werden. 

10  2011/ 

00228 

Der Petent bittet um eine 

sofortige Entlassung aus 

der Haft. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Die Staatsanwaltschaften und die 

Justizvollzugsanstalten nehmen 

unabhängig voneinander Strafzeit-

berechnungen vor und gleichen 

diese dann gegenseitig ab. Ein 

Berechnungsfehler liegt entgegen 

der Einschätzung des Petenten nicht 

vor. Im Rahmen des Petitionsver-

fahrens wurde ihm nunmehr ganz 

genau aufgeschlüsselt, welche Haft-

strafen wann vollstreckt worden sind 

und welche Zeiten, insbesondere 

Zeiten der U-Haft, angerechnet 

worden sind. Im Ergebnis ist festzu-

stellen, dass das Strafende erst am 
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Lfd-
Nr. 

EING.-
NR. 

SACHVERHALT EMPFEHLUNGEN 
DES PETITIONS-
AUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

11.05.2012 erreicht war. 

11  2011/ 

00250 

Die Petentin kritisiert den 

vorgesehenen Träger-

wechsel des städtischen 

Kindergartens und Hortes 

auf einen kirchlichen 

Träger und beklagt in 

diesem Zusammenhang 

die unzureichende Betei-

ligung der Öffentlichkeit. 

Ferner beschwert sie sich 

über die Ablehnung ihres 

Antrages auf Informa-

tionsweitergabe nach § 31 

Kommunalverfassung 

Mecklenburg-Vorpom-

mern beziehungsweise 

nach dem Informations-

freiheitsgesetz  

(IFG M-V). 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Die Stadtvertretung hat zwischen-

zeitlich beschlossen, keinen Träger-

wechsel für die KITA und den Hort 

durchzuführen. Darüber hinaus fand 

ein Antrag auf Änderung der Haupt-

satzung, wonach die Sitzungen der 

beratenden Ausschüsse künftig 

öffentlich durchzuführen gewesen 

wären, nicht die erforderliche Mehr-

heit. Insofern bleiben die Sitzungen 

der Ausschüsse weiterhin grund-

sätzlich nicht öffentlich, wobei die 

Öffentlichkeit im Einzelfall durch 

Mehrheitsbeschluss hergestellt 

werden kann. Die Ablehnung des 

Akteneinsichtsgesuchs ist nicht zu 

beanstanden, da gemäß § 6 Abs. 3 

IFG M-V Protokolle zu vertrau-

lichen Beratungen nicht zugänglich 

zu machen sind. 

12  2011/ 

00255 

Der Petent beschwert sich 

über den geplanten Um-

zug eines Förderzentrums 

und bittet in diesem 

Zusammenhang um eine 

Überprüfung der Vor-

gehensweise der Stadt. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Der von der Bürgerschaft des dama-

ligen Schulträgers gefasste 

Beschluss sieht neben dem Umzug 

des Sonderpädagogischen Förder-

zentrums während der Umbauphase 

auch vor, dass verwaltungsseitig die 

Bereitstellung  von Facharbeits-

räumen für das Förderzentrum in 

den benachbarten Schulen sicher-

gestellt wird. Am 06.02.2012 

erfolgte nunmehr der Umzug des 

Sonderpädagogischen Förder-

zentrums. Im Ergebnis konnte der 

Unterricht für alle Klassen aus-

reichend abgesichert werden, insbe-

sondere wurden für den Unterricht 

in den berufsvorbereitenden Fächern 

der Klassenstufen 5 bis 9 eine 

Werkstatt für den Bereich Arbeits-

lehre und Technik aufgebaut sowie 

eine Hauswirtschaftsküche für den 

Bereich Hauswirtschaft eingerichtet. 

Insofern ist ein geregelter, die Ziel-

stellungen der Rahmenpläne beach-

tender Unterricht möglich. 

13  2011/ 

00270 

Die Petentin beklagt das 

Agieren einer Stadt im 

Zusammenhang mit ihrer 

Schadensersatzforderung 

nach einem Unfall. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Die Petentin kann ihre Schadens-

ersatzforderung, soweit sie diese 

trotz der ablehnenden Mitteilung des 

Haftpflichtversicherers der betref-

fenden Kommune aufrechterhalten 

will, nur auf dem Zivilrechtsweg 

durchsetzen. Soweit sie zudem 
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Lfd-
Nr. 

EING.-
NR. 

SACHVERHALT EMPFEHLUNGEN 
DES PETITIONS-
AUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

mehrfach auf die nach ihrem Unfall 

befristet aufgestellte Beschilderung 

verwiesen hat, hätte die Stadt im 

Sinne eines bürgerfreundlicheren 

Agierens sofort ausführen können, 

dass zumindest eine Baustellen-

beschilderung aufgestellt wurde. 

Bezüglich der Beschwerde der 

Petentin über eine unterbliebene 

Veröffentlichung eines ihrer Leser-

briefe kann der Petitionsausschuss 

nicht tätig werden, da die entspre-

chende Redaktion der betroffenen 

Zeitung keine Behörde darstellt. 

14  2011/ 

00286 

Der Petent beklagt sich 

über ein Finanzamt. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil das 

Verhalten der Ver-

waltung nicht zu 

beanstanden ist. 

Im Ergebnis der Sachverhaltsauf-

klärung ist ein Fehlverhalten des 

Finanzamtes nicht ersichtlich. Viel-

mehr wurde der Petent umfassend 

darauf aufmerksam gemacht, dass 

ein pauschaler Abzug von Fahr-

kosten oder Verpflegungsmehrauf-

wendungen angesichts der bestehen-

den gesetzlichen Regelungen nicht 

möglich ist. Der Aufforderung, den 

gesetzlichen Vorgaben entspre-

chende Rechnungen über die ent-

standenen Kosten nachzureichen, ist 

der Petent bisher nicht nachge-

kommen. Insofern wurde zu Recht 

von einer Berücksichtigung dieser 

Kosten abgesehen. Unabhängig 

hiervon hat das Finanzamt auch im 

Einspruchsbescheid die Umsatz-

steuer für 2009 unter dem Vorbehalt 

der Nachprüfung festgesetzt. Inso-

fern kann der Umsatzsteuerbescheid 

für 2009 nach wie vor gemäß § 164 

Absatz 2 Abgabenordnung zu 

Gunsten des Petenten abgeändert 

werden, sobald er einen höheren 

Vorsteuerabzug durch entsprechende 

Rechnungen nachweist. Insoweit 

kommt es nunmehr ausschließlich 

auf die Mitwirkung des Petenten an. 

15  2011/ 

00294 

Der Petent kritisiert die 

Art und Weise der Abwä-

gung der Beiträge der 

Bürger im Rahmen eines 

Bebauungsplanverfahrens 

und fordert eine erneute 

Durchführung dieses 

Verfahrens. Zudem 

beschwert er sich über die 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Festzustellen ist, dass das Aufstellen 

von Bebauungsplänen in die Pla-

nungshoheit der Gemeinde fällt und 

eine Verwerfungskompetenz dem 

zuständigen Fachministerium nicht 

zusteht. Sofern sich ein Bürger 

durch einen erlassenen Bebauungs-

plan in seinen Rechten verletzt sieht, 

hat er nur die Möglichkeit, diesen im 
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Lfd-
Nr. 

EING.-
NR. 

SACHVERHALT EMPFEHLUNGEN 
DES PETITIONS-
AUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

Bearbeitung seiner an den 

Landkreis gerichteten 

Rückfragen. 

Rahmen eines Normenkontrollver-

fahrens gerichtlich überprüfen zu 

lassen. Unabhängig hiervon hat 

einerseits der Landkreis die Vor-

würfe des Petenten geprüft und im 

Ergebnis keine Tatsachen festge-

stellt, denen gegebenenfalls mit 

Mitteln der Rechtsaufsicht ent-

gegengewirkt werden könnte. Ande-

rerseits nahm auch der Bürger-

meister bereits mit Schreiben vom 

25.08.2010 gegenüber dem Petenten 

umfassend zu den von diesem 

behaupteten Mängeln Stellung. Ins-

besondere sind die demokratisch 

gefassten Beschlüsse der Gemeinde-

vertretung nicht zu beanstanden, es 

nahm kein befangener Gemeinde-

vertreter teil. Im Übrigen sind die 

Anregungen des Petenten in die 

Abwägung mit eingeflossen, das 

Abwägungsergebnis ist hingegen 

nur gerichtlich überprüfbar. 

16  2011/ 

00321 

Der Petent beschwert sich 

über Belästigungen, die 

von einem Hafen aus-

gehen. In diesem Zusam-

menhang beklagt er die 

Untätigkeit der Gemeinde. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Im Ergebnis mehrerer aufgrund der 

Beschwerden der Bürger erfolgten 

Vor-Ort-Kontrollen wurde durch die 

zuständige Behörde festgestellt, dass 

der Betreiber der Anlage die geneh-

migten Betriebszeiten überschritten 

hatte. Nachdem der Betreiber der 

Anlage von der zuständigen 

Behörde hierzu angehört worden 

war, reagierte dieser umgehend und 

stellte den genehmigungskonformen 

Zustand der Anlage in Form der 

Einhaltung der Betriebszeiten her. 

Darüber hinaus ist das abgelagerte 

Material zwischenzeitlich verladen 

worden, sodass entsprechende 

Lärmbelästigungen derzeit nicht 

bestehen. Soweit es in der nächsten 

Phase des Deichbaus erforderlich 

werden sollte, wird die zuständige 

Behörde gegen den Betreiber eine 

Anordnung gemäß § 17 Bundes-

Immissionsschutzgesetz zum Lärm-

schutz erlassen. 

17  2011/ 

00328 

Die Petentin beklagt die 

Dauer eines gerichtlichen 

Verfahrens. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Die ursprüngliche Abtrennung der 

Folgesache „Versorgungsausgleich“ 

vom eigentlichen Scheidungsver-

fahren erfolgte durch den zustän-

digen Richter, weil seinerzeit eine 

Durchführung des Versorgungsaus-
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gleichs unter Berücksichtigung einer 

Entscheidung des Bundesgerichts-

hofes nicht möglich war. Dem 

Antrag vom 04.05.2011 auf Wieder-

aufnahme des Versorgungsaus-

gleichsverfahrens wurde bereits mit 

richterlicher Verfügung vom 

23.05.2011 entsprochen. Die 

Umsetzung dieser Verfügung 

erfolgte aufgrund einer Arbeits-

überlastung in der Familienabteilung 

des Amtsgerichtes jedoch erst am 

09.08.2011. Hierfür entschuldigte 

sich das Justizministerium aus-

drücklich. Zudem wurden struktu-

relle und personelle Veränderungen 

zum Abbau des Bearbeitungsrück-

standes ergriffen, die schon zu spür-

baren Erfolgen geführt haben. Die 

Überprüfung der aufgrund des 

zwischenzeitlich vorliegenden Ver-

sorgungsausgleiches erfolgten Neu-

berechnung der Rente wird durch 

den Petitionsausschuss des Deut-

schen Bundestages vorgenommen, 

eine Landeszuständigkeit ist inso-

weit nicht gegeben. 

18  2011/ 

00349 

Die Petentin fordert ein 

faires und transparentes 

Verfahren bei der Vergabe 

von Studienplätzen im 

Studiengang Lehramt an 

Grund- und Hauptschulen. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen entspro-

chen worden ist. 

Die Petentin hat die Zulassung für 

das Lehramt an Grund- und Haupt-

schulen erhalten. Eine Ungleich-

behandlung zwischen mehreren 

Bewerbern konnte nicht festgestellt 

werden. Unabhängig davon hat die 

Petition dazu geführt, dass die 

Organisation und das Berechnungs-

verfahren im Lehramtsbereich 

zukünftig vereinfacht und besser 

unter den Beteiligten kommuniziert 

wird. 

19  2011/ 

00351 

Der Petent fordert die 

flächendeckende Einfüh-

rung des Philosophie-

Unterrichts an den 

Schulen von Mecklen-

burg-Vorpommern und 

damit im Zusammenhang 

die Abschaffung des 

Erlasses, wonach anstelle 

des Philosophie-Unter-

richts Unterricht im 

künstlerisch-musischen 

Bereich möglich ist. 

Die Petition ist der 

Landesregierung als 

Material zu  

überweisen, um 

z. B. zu erreichen, 

dass die Landes-

regierung sie in die 

Vorbereitung von 

Verordnungen oder 

andere Initiativen 

oder Unter-

suchungen einbe-

zieht. Die Petition 

ist weiterhin den 

Der Runderlass „Evangelischer und 

Katholischer Religionsunterricht in 

Mecklenburg-Vorpommern ab 

Schuljahr 1997/98“ existiert seit 

1997. Vor diesem Hintergrund sind 

die Maßnahmen zur Verbesserung 

des Angebots an qualifizierten 

Lehrkräften für das Fach Philoso-

phieren mit Kindern/Philosophie zu 

intensivieren, damit die Vorgaben 

des Schulgesetzes zeitnah in vollem 

Umfang umgesetzt werden können. 
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Fraktionen des 

Landtages zur 

Kenntnis zu geben, 

weil sie z. B. als 

Anregung für eine 

parlamentarische 

Initiative geeignet 

erscheint. 

20  2011/ 

00358 

Die Petentin beantragt die 

Übernahme der Kosten für 

eine freiberuflich tätige 

Gebärdensprachdol-

metscherin. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen entspro-

chen worden ist. 

Mit Bescheid vom 31.01.2012 

wurde der Petentin seitens des 

zuständigen Landesamtes im Rah-

men der notwendigen beruflichen 

Begleitung das Wunsch- und Wahl-

recht bei der Bestimmung eines 

Gebärdensprachdolmetschers zuge-

sichert. Zu den entsprechenden 

Gesprächen des Integrationsfach-

dienstes mit der Petentin im Rahmen 

der beruflichen Begleitung wird 

zukünftig die seitens der Petentin 

ausdrücklich genannte Gebärden-

sprachdolmetscherin hinzugezogen. 

21  2011/ 

00366 

Die Petentin, allein-

stehende Mutter von 

sieben Kindern, bittet um 

Unterstützung in ihrer 

derzeitigen Lebenssitua-

tion. Sie begehrt zum 

einen, ihr den Umzug in 

eine nahe liegende Stadt 

zu ermöglichen. Zum 

anderen beschwert sie sich 

über das Vorgehen einer 

Schule im Zusammenhang 

mit Mobbing ihres Soh-

nes. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Die Petentin erhält Hilfe zur Erzie-

hung. Eine Kindeswohlgefährdung 

wird derzeit nicht gesehen. Ihre 

Umzugsbestrebungen wurden durch 

den Sozialarbeiter aktiv unterstützt. 

Bezüglich des Umzugs in eine in 

Stralsund in Aussicht gestellte 

Wohnung lag bereits die Zustim-

mung der ARGE vor, jedoch ist die 

Familie von dem Mietangebot 

zurückgetreten. Die Vorwürfe gegen 

die Schule konnten zudem entkräftet 

werden. Zur Verbesserung der 

Zusammenarbeit sind der Petentin 

Gespräche angeboten worden. 

Zudem ist sie zur Teilnahme an 

Elternabenden eingeladen worden. 

Auf die Möglichkeit einer weiteren 

Unterstützung durch das Jugendamt 

wurde hingewiesen. Weitere Ein-

flussmöglichkeiten seitens des 

Landtages sind nicht ersichtlich. 

22  2011/ 

00367 

Die Petenten erwarten die 

Förderung und Unterstüt-

zung in jeglicher Form für 

die Ausbildung einer 

jungen Frau. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen.  

Darüber hinaus 

wird die Petition 

dem Deutschen 

Bundestag zuge-

leitet. 

Entsprechend den gesetzlichen Vor-

schriften besteht vorliegend kein 

Anspruch auf Leistungen der 

Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 

oder nach dem Berufsausbildungs-

förderungsgesetz (BAföG). Soweit 

der Bedarf nicht durch zu berück-

sichtigendes Einkommen und Ver-

mögen gedeckt ist, werden 
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Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts nach dem SGB II 

erbracht. Im Übrigen sind keine 

Anhaltspunkte dafür ersichtlich, 

dass die zuständigen Behörden die 

Antragsprüfung sowie Beratung in 

unzureichender Weise vorgen-

ommen haben. Unabhängig hiervon 

wurde im Rahmen der Beratungen 

zum Doppelhaushalt 2012/2013 über 

die Schaffung von Härtefallrege-

lungen diskutiert. Vor dem Hinter-

grund der auch in der Vergangenheit 

wiederholt beim Petitionsausschuss 

eingegangenen Petitionen, in denen 

eine finanzielle Unterstützung für 

eine Ausbildung begehrt wurde, 

wird diese Petition auch dem Deut-

schen Bundestag zugeleitet, sodass  

über mögliche Änderungen oder 

Ergänzungen der betroffenen 

Bundesgesetze nachgedacht werden 

kann. 

23  2011/ 

00369 

Der Petent, zu DDR-

Zeiten inhaftiert, bittet um 

seine Rehabilitierung. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Soweit der Petent die Gewährung 

einer Opferrente begehrt, ist er 

behördlicherseits auf die Leistungs-

voraussetzungen, insbesondere auf 

die erforderliche Entscheidung über 

die strafrechtliche Rehabilitierung, 

mehrfach hingewiesen worden. 

Zwischenzeitlich wurde der auf eine 

Rehabilitierung zielende Wiederauf-

nahmeantrag des Petenten in zwei 

Instanzen rechtskräftig abgelehnt. 

Auf diese gerichtlichen Entschei-

dungen kann weder der Petitions-

ausschuss noch der Landtag auf-

grund des Verfassungsgrundsatzes 

der Unabhängigkeit der Gerichte 

einen Einfluss nehmen. Vor diesem 

Hintergrund ist der inzwischen 

rechtskräftige Rücknahmebescheid 

nicht zu beanstanden. 

24  2011/ 

00372 

Der Petent beschwert sich 

über eine Stadt, die das 

Grundstück mit der 

Zuwegung zum Grund-

stück des Petenten ver-

kauft hat. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Der der Petition zugrunde liegende 

Streit über eine Grundstückszu-

wegung war bereits Bestandteil 

mehrerer gerichtlicher Verfahren. 

Das Urteil des zuständigen Land-

gerichts, wonach dem Petenten nur 

ein Wegerecht zusteht, soweit es zur 

Nutzung seines Grundstücks als 

Wohngrundstück oder für die Tier-

arztpraxis, jedoch nicht für den 
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Betrieb der Snack-Bar, erforderlich 

ist, wurde durch das Oberlandes-

gericht bestätigt. In dem Verfahren 

vor dem Verwaltungsgericht (VG), 

in dem der Petent die Schaffung 

einer befahrbaren, öffentlich-recht-

lich gesicherten Anbindung an sein 

Grundstück durch die Stadt einklagt, 

wurde der Prozesskostenhilfeantrag 

des Petenten bereits durch das VG 

als auch das Oberverwaltungsgericht 

(OVG) wegen der Aussichtslosigkeit 

der Klage zurückgewiesen. Darüber 

hinaus hat das OVG in einem weite-

ren Verfahren ausgeurteilt, dass die 

Baugenehmigung für den Winter-

garten rechtwidrig erteilt wurde, 

insofern musste die Behörde die 

Genehmigung zurücknehmen. Auf-

grund des Verfassungsgrundsatzes 

der Unabhängigkeit der Gerichte 

kann der Landtag diese vielfältigen 

Urteile weder bewerten noch auf-

heben. Zudem wurde im Ergebnis 

der durch die Rechtsaufsichts-

behörden erfolgten Prüfung kein 

Verhalten der Behörden festgestellt, 

dem mit Mitteln der Rechtsaufsicht 

entgegengewirkt werden könnte. 

25  2011/ 

00378 

Der Petent beschwert sich 

über ein Sozialamt, das 

die Ausgleichsleistungen 

nach § 8 Berufliches 

Rehabilitierungsgesetz 

nicht in voller Höhe und 

seine Rente nur mit 90 % 

anerkennt. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Die vom Petenten kritisierten 

Berechnungen der gewährten 

Grundsicherungsleistungen nach 

SGB XII sowie der Ausgleichs-

leistungen nach dem Beruflichen 

Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) 

entsprechen den gesetzlichen Rege-

lungen und sind insofern nicht zu 

beanstanden. Der bis 31.12.2010 

erfolgte Abzug der Warmwasser-

pauschale erfolgte ebenfalls auf-

grund der zum damaligen Zeitpunkt 

geltenden Rechtslage, dieser Abzug 

entfiel erst mit der Änderung des 

SGB XII zum 01.01.2011. 

26  2011/ 

00380 

Der Petent wendet sich 

gegen die geplante 

Erweiterung eines Wind-

parks. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Die immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung für die Erweiterung 

des Windparks wurde insbesondere 

nach Prüfung der Lärm- und 

Schattenwurfprognosen mit entspre-

chenden Auflagen erteilt, sodass die 

einschlägigen immissionsschutz-

rechtlichen Vorschriften eingehalten 

werden. Die energiewirtschaftliche 
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Notwendigkeit ergibt sich aus der 

Energiestrategie des Landes entspre-

chend dem Energiekonzept „Ener-

gieland 2020“ sowie dem „Aktions-

plan Klimaschutz“. Die Ausweisung 

des Eignungsgebietes im Regionalen 

Raumentwicklungsprogramm im 

Abstand zu bestehenden Eignungs-

gebieten erfolgte auch unter Berück-

sichtigung der vorhandenen Zer-

schneidung der Landschaftsräume 

durch die Bundesautobahn 20 und 

ist nicht zu beanstanden. Die vorge-

schriebene Beteiligung der Öffent-

lichkeit hat ordnungsgemäß stattge-

funden. 

27  2011/ 

00388 

Der Petent macht Ver-

stöße gegen das Strafvoll-

zugsgesetz geltend, unter 

anderem die Nichtbeant-

wortung von Dienstauf-

sichtsbeschwerden, das 

Verbot von Kombi-

geräten, unzureichende 

Resozialisierungsmaß-

nahmen und fehlende 

Kulturangebote.  

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil das 

Verhalten der Ver-

waltung nicht zu 

beanstanden ist. 

Die verschiedenen Vorwürfe des 

Petenten konnten im Ergebnis der 

Sachverhaltsermittlung durch das 

Justizministerium entkräftet werden. 

Insbesondere wurden die verschie-

denen, sich in der Gefangenenperso-

nalakte befindlichen Anträge des 

Petenten, welche teilweise mit 

„Beschwerde“ überschrieben sind, 

in Gesprächen mit ihm erörtert und 

beschieden. Zudem bestehen ent-

gegen seiner Darstellung mehrere 

Freizeitmöglichkeiten, von denen er 

selbst mindestens die Sportangebote 

nutzt. Darüber hinaus wurden ihm 

die Gründe für das Verbot des von 

ihm begehrten Kombigerätes erläu-

tert. Diese Gründe sind nachvoll-

ziehbar, weshalb das Verbot letztlich 

auch nicht zu beanstanden ist. 

28  2011/ 

00389 

Der Petent beschwert sich 

über die Nichtbeantwor-

tung von Eingaben an die 

Anstaltsleitung und das 

Justizministerium sowie 

über die unterlassene 

medizinische Versorgung 

nach einem Arbeitsunfall. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Die verschiedenen seitens des 

Petenten erhobenen Vorwürfe 

wurden durch das Justizministerium 

entkräftet. Aufgrund einer tätlichen 

Auseinandersetzung mit einem Mit-

gefangenen, in deren Folge der 

Petent stürzte und sich verletzte, 

wurden entsprechende Disziplinar-

maßnahmen gegen ihn verhängt. 

Dies ist nicht zu beanstanden. Dar-

über hinaus hat die Prüfung der 

Medizinischen Fachaufsicht 

ergeben, dass eine ordnungsgemäße 

medizinische Versorgung erfolgte. 

Auch wurde die Phase des Hunger-

streiks ärztlich begleitet. Letztlich 

wurden auch die Anträge und 
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Beschwerden des Petenten durch die 

Anstaltsleitung beziehungsweise das 

Justizministerium geprüft und teils 

mündlich und teils mit schriftlichen 

Bescheiden beschieden. 

29  2011/ 

00393 

Die Petentin beschwert 

sich über die unzu-

reichende Unterstützung 

durch Mitarbeiter eines 

Jugendamtes. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil das 

Verhalten der Ver-

waltung nicht zu 

beanstanden ist. 

Die Beschwerde der Petentin ist als 

Dienstaufsichtsbeschwerde über die 

Arbeitsweise der Mitarbeiter des 

Jugendamtes gewertet worden. Die 

Prüfung hat ergeben, dass die Mit-

arbeiter des Jugendamtes immer 

wieder die Rahmenbedingungen 

beim Kindesvater bezüglich des 

Umganges neu beurteilt haben. In 

diesem Zusammenhang gab es kurz-

zeitig begleiteten Umgang, wurden 

Übergaben begleitet und fanden 

Beratungsgespräche zur Fürsorge- 

und Aufsichtspflicht mit dem 

Kindesvater statt. Da die Kinder 

offensichtlich gern mit ihrem Vater 

zusammen sind, ist es im Interesse 

der Kinder wichtig, dass die Eltern 

ihre Kommunikation verbessern. 

Dazu sind ihnen verschiedene 

Angebote unterbreitet worden. 

30  2011/ 

00395 

Die Petentin fordert, dass 

im Bereich der Massen-

tierhaltung die Einhaltung 

des Tierschutzgesetzes 

stärker kontrolliert wird. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Die von der Petentin geforderten 

Kontrollen zur Gewährleistung der 

Einhaltung des Tierschutzes im 

Zusammenhang mit Massentierhal-

tungen erfolgen auf hohem Niveau 

nach einem behördenübergreifenden 

Qualitätsmanagementsystem. Die 

Überwachung der Tierhaltungen 

erfolgt durch die zuständigen 

Behörden der Landkreise und kreis-

freien Städte, welche durch die tech-

nischen Sachverständigen des 

zuständigen Landesamtes fachlich 

unterstützt werden. Durch risiko-

orientierte Stichprobenkontrollen 

wird eine vertretbare amtliche Kon-

trolldichte erreicht. Personalmaß-

nahmen des Landes führen nicht zu 

einem qualitativen Rückgang der 

amtlichen Überwachung. Im 

Übrigen wird allen angezeigten 

tierschutzrechtlichen Verstößen 

nachgegangen und diese werden 

entsprechend geahndet. 

31  2011/ 

00404 

Der Petent beschwert sich 

über seine Behandlung in 

einer JVA. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Die verhängten Disziplinarmaß-

nahmen sind angesichts des unstrit-

tigen Vorfalls nicht zu beanstanden. 



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 6. Wahlperiode Drucksache 6/1058 

_____________________________________________________________________________________________________ 

17 

Lfd-
Nr. 

EING.-
NR. 

SACHVERHALT EMPFEHLUNGEN 
DES PETITIONS-
AUSSCHUSSES 

BEGRÜNDUNG 

Darüber hinaus wurde dem Petenten 

zwischenzeitlich der Einkauf von 

Lebensmitteln ermöglicht. Auch 

nimmt er wieder an der Anstaltsver-

pflegung teil. Auf die Anordnung 

der Sicherungsverwahrung hat der 

Landtag zudem keinen Einfluss. 

32  2011/ 

00405 

Der Petent beschwert sich 

als Anwohner über die 

Einrichtung ausschließlich 

gebührenpflichtiger Park-

plätze in einer Straße und 

begehrt die Einrichtung 

einer Mischzone, in der 

die Anwohner mit einem 

Anwohnerparkausweis 

kostenfrei parken können. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen ent-

sprochen worden 

ist. 

Die Beschilderung in der in Rede 

stehenden Straße ist zugunsten der 

Bewohner verändert worden, sodass 

nunmehr weitere 40 Stellplätze im 

Mischprinzip bewirtschaftet werden. 

33  2011/ 

00407 

Die Petentin beschwert 

sich darüber, dass der von 

ihr im Rahmen eines Plan-

feststellungsverfahrens 

erhobene Einwand noch 

nicht von der Behörde 

bearbeitet wurde. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. Die Peti-

tion ist darüber 

hinaus an den Deut-

schen Bundestag 

abzugeben. 

Die Aufstellung von Bauleitplänen 

fällt in die Planungshoheit der 

Gemeinde. In der vorliegenden 

Angelegenheit wurde den Bürgern 

zudem zwischenzeitlich das Ergeb-

nis der Prüfung ihrer Einwände 

mitgeteilt. Auch ist es grundsätzlich 

nicht zu beanstanden, dass die Prü-

fung der Einwände und die Erarbei-

tung eines Abwägungsvorschlages 

durch ein Planungsbüro erfolgt, da 

letztlich die Gemeindevertretung 

entscheidet, für die der Abwägungs-

vorschlag des Planungsbüros nicht 

bindend ist. Letztlich wurden die 

Vorgaben des Baugesetzbuches 

(BauGB) beachtet. Unabhängig 

hiervon sollte auf Bundesebene 

darüber nachgedacht werden, in den 

§ 3 Absatz 2 BauGB auch einen 

Zeitrahmen aufzunehmen, in dem 

den Bürgern das Ergebnis der Prü-

fung ihrer Einwände bekannt gege-

ben werden muss. Es ist nachvoll-

ziehbar, dass bei den Betroffenen 

Unmut entsteht, wenn sie erst nach 

In-Kraft-Treten des Bauleitplanes 

oder gegebenenfalls auch gar nicht 

über das Prüfungsergebnis infor-

miert werden. 

34  2011/ 

00412 

Der Petent beschwert sich 

über eine von einer Stadt 

im Jahr 2004 vorgenom-

mene fehlerhafte Planung 

einer Brücke. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Der seitens des Petenten kritisierte 

Vorgang unterfällt der verfassungs-

rechtlich geschützten kommunalen 

Selbstverwaltung. Insofern kann das 

Handeln der betroffenen Kommune 

lediglich im Rahmen der Rechtsauf-
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sicht überprüft werden, eine Fach-

aufsicht - mithin eine Überprüfung 

der Zweckmäßigkeit des Handelns - 

erfolgt nicht. Daher greift die Kom-

munalaufsicht nur im Hinblick auf 

den jährlichen Haushalt als 

Grundentscheidung einer Kommune, 

jedoch in aller Regel nicht in Fragen 

der Haushaltsdurchführung in Ein-

zelfällen, wie in der vorliegenden 

Petition betroffen, ein. 

35  2011/ 

00413 

Der Petent beschwert sich 

über die hohen Kosten für 

den Umbau eines städti-

schen Verwaltungs-

gebäudes. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Der seitens des Petenten kritisierte 

Vorgang unterfällt der verfassungs-

rechtlich geschützten kommunalen 

Selbstverwaltung. Insofern kann das 

Handeln der betroffenen Kommune 

lediglich im Rahmen der Rechtsauf-

sicht überprüft werden, eine Fach-

aufsicht - mithin eine Überprüfung 

der Zweckmäßigkeit des Handelns - 

erfolgt nicht. Daher greift die Kom-

munalaufsicht nur im Hinblick auf 

den jährlichen Haushalt als 

Grundentscheidung einer Kommune, 

jedoch in aller Regel nicht in Fragen 

der Haushaltsdurchführung in Ein-

zelfällen, wie in der vorliegenden 

Petition betroffen, ein. 

36  2011/ 

00415 

Der Petent beschwert sich 

darüber, dass seitens einer 

Gemeinde ein nicht mehr 

erforderliches Wertgut-

achten zu einer Immobilie 

eingeholt wurde. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Der seitens des Petenten kritisierte 

Vorgang unterfällt der verfassungs-

rechtlich geschützten kommunalen 

Selbstverwaltung. Insofern kann das 

Handeln der betroffenen Kommune 

lediglich im Rahmen der Rechtsauf-

sicht überprüft werden, eine Fach-

aufsicht - mithin eine Überprüfung 

der Zweckmäßigkeit des Handelns - 

erfolgt nicht. Daher greift die Kom-

munalaufsicht nur im Hinblick auf 

den jährlichen Haushalt als 

Grundentscheidung einer Kommune, 

jedoch in aller Regel nicht in Fragen 

der Haushaltsdurchführung in Ein-

zelfällen, wie in der vorliegenden 

Petition betroffen, ein. 

37  2011/ 

00421 

Der Petent bittet um die 

Beantwortung der Fragen 

zur Kreisgebietsreform. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Der Gesetzgeber hat sich ganz 

bewusst für die Festlegung der 

Namen für die neu gebildeten Land-

kreise durch Bürgerentscheide ent-

schieden. Diese Vorgehensweise ist 

nicht zu beanstanden, da auf diese 

Weise die Kreisbevölkerung selbst 

auf demokratischem Wege eine 
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abschließende Entscheidung über 

den neuen Kreisnamen fassen 

konnte. Insofern ist auch gewähr-

leistet, dass der neue Name von der 

Mehrheit der Bürger mitgetragen 

wird. Darüber hinaus stimmte der 

Bundesrat der seitens Mecklenburg-

Vorpommerns beantragten Novellie-

rung der Fahrzeugzulassungsverord-

nung, welche auch das Kennzeichen 

„LRO“ beinhaltet, zwischenzeitlich 

zu. 

38  2011/ 

00422 

Die Petentin beklagt 

grundsätzlich, dass Gut-

haben aus der Neben-

kostenabrechnung vom 

Jobcenter angerechnet 

werden. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. Darüber hin-

aus wird die Peti-

tion im Hinblick 

auf bundesrecht-

liche Regelungen 

an den Deutschen 

Bundestag abge-

geben. 

Dass das Jobcenter ein Guthaben aus 

der Betriebs- und Nebenkosten-

abrechnung entsprechend den 

Regelungen des SGB II als Ein-

kommen angerechnet hat, ist nicht 

zu beanstanden. Andererseits wird 

auch eine sich aus der Betriebs- und 

Nebenkostenabrechnung gegebenen-

falls ergebene Nachzahlung nicht in 

jedem Fall und auch nicht in unbe-

grenzter Höhe übernommen. Unab-

hängig hiervon wird der Deutsche 

Bundestag gebeten, in seiner 

Zuständigkeit zu prüfen, ob über 

eine Änderung der Regelungen des 

SGB II ein Anreiz für den spar-

samen Umgang mit Heizenergie 

geschaffen werden kann. 

39  2011/ 

00429 

Die Petentin, im Mai 2011 

an EHEC erkrankt, bittet 

um finanzielle Entschädi-

gung oder Unterstützung 

für EHEC-Opfer. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Für eine finanzielle Entschädigung 

oder Unterstützung der an EHEC 

erkrankten Patienten, die über die 

Leistungen der Kranken-, Sozial- 

oder Rentenversicherung hinaus-

geht, gibt es keine gesetzliche 

Grundlage. 

40  2011/ 

00430 

Der Petent fordert, dass 

die Kosten für Herstellung 

und Erneuerung öffent-

licher Straßen, Wege und 

Plätze nicht an die Anlie-

ger weiterberechnet, son-

dern über eine regel-

mäßige jährliche Umlage 

von allen Eigentümern 

erschlossener Grund-

stücke der Gemeinde 

getragen werden. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil eine 

Gesetzesänderung 

oder Gesetzes-

ergänzung nicht in 

Aussicht gestellt 

werden kann. 

Die bestehenden Regelungen zum 

Erschließungsbeitragsrecht des Bau-

gesetzbuches sowie des KAG M-V 

haben sich in der Vergangenheit 

bewährt. Eine Änderung dieser 

Gesetze im Sinne des Anliegens des 

Petenten, etwa im Wege der Einfüh-

rung von sogenannten wieder-

kehrenden Beiträgen, kommt aus 

verschiedenen Gründen nicht in 

Betracht. Einerseits ist die Rege-

lungsform der wiederkehrenden 

Beiträge nach wie vor rechtlich 

umstritten, da insbesondere fraglich 

ist, ob sie eine Art Grundsteuer dar-

stellen, für deren Einführung den 
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Ländern die Gesetzgebungskompe-

tenz fehlt. Auch würde ein derartiger 

Systemwechsel umfangreiche und 

insofern komplizierte Übergangs-

regelungen erfordern, um dem ver-

fassungsrechtlichen Gleichheits-

grundsatz gerecht werden zu kön-

nen. 

41  2011/ 

00434 

Die Petentin begehrt 

Zuschüsse für eine Klas-

senfahrt ihrer Enkel-

tochter. 

Die Petition ist den 

Fraktionen des 

Landtages zur 

Kenntnis zu geben, 

um sie auf das 

Anliegen des 

Petenten besonders 

aufmerksam zu 

machen. Im  kon-

kreten Einzelfall ist 

das Petitionsverfah-

ren abzuschließen, 

weil dem Anliegen 

nicht entsprochen 

werden kann. 

Die Kosten für die Abschlussfahrt 

der Enkeltochter der Petentin konn-

ten nicht mit Mitteln aus dem 

Bildungs- und Teilhabepaket des 

Bundes bezuschusst werden, da die 

entsprechenden Anspruchsvoraus-

setzungen nicht erfüllt waren. 

Anspruchsberechtigt sind Kinder 

und Jugendliche aus Familien, die 

insbesondere Arbeitslosengeld II, 

Sozialgeld oder Wohngeld beziehen. 

Der gestellte Antrag auf Gewährung 

von Wohngeld musste durch die 

zuständige Wohngeldstelle jedoch 

abschlägig beschieden werden, da 

das Einkommen der Haushaltsmit-

glieder trotz der berücksichtigungs-

fähigen Belastungen zu hoch war. 

Insofern entspricht die Entscheidung 

den rechtlichen Gegebenheiten. 

Unabhängig davon stellt der Land-

tag fest, dass die Beratung der 

Petentin im vorliegenden Fall unzu-

reichend verlaufen ist. Vor diesem 

Hintergrund werden die Fraktionen 

gebeten zu prüfen, ob und gegebe-

nenfalls wie die Beratung in diesen 

Fragen im Interesse der Hilfe-

suchenden effizienter gestaltet wer-

den kann. 

42  2011/ 

00435 

Der Petent, ALG-II-Emp-

fänger, bittet darum, dass 

von der Erhebung der 

Gebühr für die Neuaus-

stellung seiner Fahrer-

laubnis abgesehen wird, 

weil er bedürftig ist. Die 

Fahrerlaubnis ist ihm 

gestohlen worden. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Die Entscheidung der Fahrerlaub-

nisbehörde, keine Gebührenbefrei-

ung in Aussicht zu stellen, ist nicht 

zu beanstanden. Allerdings kann der 

Arbeitsvermittler nach Einzelfall-

prüfung Leistungen aus dem Ver-

mittlungsbudget bewilligen, soweit 

der Führerschein für die Aufnahme 

einer Tätigkeit oder die Suche 

danach zwingend erforderlich ist. 

Darüber hinaus wird der Petent 

darauf hingewiesen, dass er sich 

auch an die Organisation „Weißer 

Ring“ wenden und dort als Opfer 

einer Straftat um finanzielle Unter-
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stützung bitten kann. 

43  2011/ 

00436 

Der Petent bittet um seine 

Entlassung aus der Haft, 

um sein Gewerbe weiter-

führen zu können. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Die Strafvollstreckungskammer des 

zuständigen Landgerichts hat eine 

Aussetzung der Restfreiheitsstrafe 

zur Bewährung abgelehnt, da dem 

Petenten derzeit keine günstige 

Sozialprognose gestellt werden 

kann. Diese gerichtliche Entschei-

dung kann vom Landtag aus verfas-

sungsrechtlichen Gründen nicht 

beeinflusst oder aufgehoben werden. 

44  2011/ 

00437 

Der Petent fordert einen 

einheitlichen Betrag für 

Unterrichts- und Lern-

mittelkosten für alle 

Schulen eines Land-

kreises. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil eine 

Gesetzesänderung 

oder Gesetzeser-

gänzung nicht in 

Aussicht gestellt 

werden kann. 

Bei den seitens des Petenten 

erwähnten Schulen seiner Kinder 

handelt es sich um unterschiedliche 

Schularten, in denen verschiedene 

Altersgruppen von Schülern unter-

richt werden. Insofern werden auch 

nicht dieselben Lern- und Unter-

richtsmittel verwandt, für die sodann 

auch Kosten in unterschiedlicher 

Höhe anfallen. Angesichts dieser 

unterschiedlichen Ausgangssituatio-

nen muss es den Schulträgern mög-

lich sein, jeweils flexibel reagieren 

zu können. Dies wird durch die 

derzeitige Ausgestaltung des 

§ 54 Absatz 2 Satz 3 Schulgesetz als 

Ermessens-Vorschrift ermöglicht. 

Insofern wäre eine landeseinheit-

liche Festsetzung eines bestimmten 

Betrages nicht zielführend. 

45  2011/ 

00441 

Die Petentin beklagt, dass 

das Jugendamt das 

Betreuungsgeld auch dann 

an die Einrichtung zahlt, 

wenn das Kind - bei-

spielsweise in den Ferien - 

gar nicht betreut wird. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Die Übernahme der Elternbeiträge 

durch den örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe beruht 

letztlich auf einer entsprechenden 

gesetzlichen Verpflichtung nach 

dem SGB VIII beziehungsweise 

dem SGB XII. Die der Kostenüber-

nahme zugrunde liegenden Betreu-

ungsverträge sind rein privatrecht-

liche Vereinbarungen zwischen den 

Trägern von Kindertageseinrich-

tungen und den jeweiligen Eltern. 

Eine Einflussnahme auf die inhalt-

liche Gestaltung, sodass etwa wäh-

rend der Nichtinanspruchnahme der 

Betreuungsleistung in Ferienzeiten 

oder während der Erkrankung des 

Kindes auch keine Beiträge seitens 

der Eltern zu leisten wären, ist dem 

Landtag nicht möglich. 

46  2011/ 

00443 

Der Petent bittet um eine 

finanzielle Unterstützung 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

Die Möglichkeit einer finanziellen 

Förderung der Ausbildung für Heil-
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für die Fortsetzung seiner 

Heilpraktikerausbildung. 

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

praktiker besteht nicht. Zudem ist 

auch die Schaffung eines entspre-

chenden Förderprogramms derzeit 

nicht vorgesehen. 

47  2011/ 

00447 

Der Petent beschwert sich 

darüber, dass die Bewer-

bungsunterlagen der Kan-

didaten für die Beigeord-

netenwahl bei Bedarf 

nicht an die Kreistagsmit-

glieder übersandt werden 

und stattdessen auf die 

Möglichkeit der Einsicht-

nahme verwiesen wird. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Die Bewerbungsunterlagen der Bei-

geordneten-Kandidaten enthalten 

sensible persönliche, dem Daten-

schutz unterfallende  Daten. Diese 

Tatsache berücksichtigend gewährt 

der § 117 Absatz 3 Satz 3 Kommu-

nalverfassung den Kreistagsmit-

gliedern lediglich das Recht auf 

Einsichtnahme und nicht auf Über-

sendung von Kopien. Dies ist letzt-

lich nicht zu beanstanden, weshalb 

eine Änderung dieser Vorschrift 

nicht angezeigt ist. Allerdings ist das 

Vorgehen der Verwaltung insofern 

zu kritisieren, als dass die Unter-

lagen gegebenenfalls auch in 

kopierter Form zwecks Erleichte-

rung der Einsichtnahme  hätten an 

eine andere Verwaltungsliegenschaft 

des Landkreises, welche dichter am 

Wohnort des ehrenamtlich tätigen 

Kreistagsmitgliedes gelegen wäre, 

übersandt werden können. Diese 

Möglichkeit wurde dem Petenten 

jedoch nicht vorgeschlagen. Zudem 

wäre eine Entschuldigung für die 

aufgrund eines Büroversehens 

unterbliebene, aber zuvor zugesagte 

Übersendung der Unterlagen wün-

schenswert gewesen. Der Petitions-

ausschuss hat den Landrat um eine 

entsprechende interne Auswertung 

sowie um die Berücksichtigung der 

bestehenden Möglichkeiten bei 

künftigen Wahlen gebeten. 

48  2011/ 

00448 

Die Petentin beschwert 

sich über die Anrechnung 

der vollen Gutschrift aus 

der Betriebskostenab-

rechnung, obwohl die 

ARGE nur ein Drittel der 

Mietkosten übernimmt. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Entgegen der Vermutung der Peten-

tin wurde die Betriebskostenrück-

zahlung nicht in voller Höhe auf die 

ihr gewährten ALG-II-Leistungen 

angerechnet. Im Ergebnis der Sach-

verhaltsprüfung hat sich vielmehr 

gezeigt, dass je ein Drittel der Rück-

erstattung der Petentin, ihrem Ehe-

mann und ihrem Sohn als Einkom-

men zugerechnet wurde. Der auf den 

Sohn entfallende Anteil wurde bei 

der Berechnung der der Petentin zu 

gewährenden Leistungen nicht wei-

ter berücksichtigt. Die Anrechnung 
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der Anteile der Petentin und ihres 

Ehemannes entspricht zudem den 

gesetzlichen Grundlagen und ist 

insofern nicht zu beanstanden. 

49  2011/ 

00452 

Der Petent schlägt ein 

Nachbarschaftsgesetz für 

das Land Mecklenburg-

Vorpommern vor und 

bezieht sich in diesem 

Zusammenhang auf die 

Nachbarschaftsgesetze in 

anderen Bundesländern. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil eine 

Gesetzesänderung 

oder Gesetzes-

ergänzung nicht in 

Aussicht gestellt 

werden kann. 

Mecklenburg-Vorpommern hat sich 

bewusst entschieden, auf ein Nach-

barschaftsgesetz zu verzichten. Das 

Land verfolgt vielmehr den Ansatz 

einer konsensualen Streitbeilegung. 

Unabhängig davon gelten die recht-

lichen Regelungen für die Bezie-

hungen von Nachbarn, beispiels-

weise des Bürgerlichen Gesetz-

buches. 

50  2011/ 

00456 

Der Petent fordert die 

Lockerung seines Haft-

vollzugs. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Die Gewährung von Vollzugslocke-

rungen in Form von Urlaub oder 

Ausgang wurde dem Petenten ver-

weigert, da ein Missbrauch von 

Vollzugslockerungen, insbesondere 

unter Berücksichtigung seiner bishe-

rigen strafrechtlich relevanten Ver-

haltensweisen, nicht mit der erfor-

derlichen Sicherheit ausgeschlossen 

werden konnte. Die Entscheidung 

der JVA ist nicht zu beanstanden. 

51  2011/ 

00458 

Der Petent beschwert sich 

über die Dauer der Bear-

beitung seines Antrages 

auf Übertragung des 

Grundstückes beim 

Grundbuchamt. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen entspro-

chen worden ist. 

Der Antrag des Petenten auf Eigen-

tumsumschreibung wurde zwischen-

zeitlich erledigt. Die Bearbeitung 

des Antrages erfolgte nunmehr an-

gesichts des hohen Lebensalters des 

Petenten bevorzugt. 

52  2011/ 

00466 

Die Petenten fordern, die 

Zwangsbehandlung in 

allen Psychiatrien zu 

stoppen. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil eine 

Gesetzesänderung 

oder Gesetzes-

ergänzung nicht in 

Aussicht gestellt 

werden kann. 

Das Bundesverfassungsgericht hat 

mit den seitens des Petenten zitierten 

Entscheidungen die Regelungen zur 

Zwangsbehandlung in Landes-

gesetzen zweier Bundesländer als 

mit dem Grundgesetz unvereinbar 

verworfen. Entgegen der Auffassung 

des Petenten sind die Vorausset-

zungen für Zwangsbehandlungen 

gemäß § 23 PsychKG MV jedoch 

wesentlich enger als in den seitens 

des Bundesverfassungsgerichts 

monierten Gesetzen gefasst und 

genügen insofern bereits den verfas-

sungsrechtlichen Vorgaben. Insbe-

sondere sind die Zwangsbehand-

lungen nach dem Landesgesetz von 

Mecklenburg-Vorpommern nicht 

schon deshalb zulässig, weil sie 

gegebenenfalls dem Vollzugsziel 

dienen oder der ärztlichen Kunst 

entsprechen. 
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53  2011/ 

00467 

Der Petent wendet sich 

gegen die Erhebung eines 

Straßenausbaubeitrages 

für die Erneuerung der 

Straßenbeleuchtung, 

wobei er aufgrund seines 

großen Eckgrundstückes 

besonders benachteiligt 

ist. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Die seitens des Petenten kritisierte 

Beitragserhebung ist nicht zu bean-

standen, sie entspricht den Rege-

lungen des KAG M-V sowie der 

entsprechenden Straßenbaubeitrags-

satzung. Darüber hinaus sind sowohl 

der in der Satzung enthaltene Voll-

geschossmaßstab als auch die 

Berücksichtigung von Eckgrund-

stücken durch die ständige Recht-

sprechung bestätigt worden. 

54  2011/ 

00469 

Der Petent beschwert sich 

über die Arbeitsweise 

eines Jugendamtes und 

einer Pflegemutter. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Das Jugendamt gewährt der 

Schwiegertochter des Petenten Hilfe 

zur Erziehung in Form von Vollzeit-

pflege für ihre drei Kinder. Die in 

der Petition gegenüber dem Jugend-

amt und der Pflegemutter erhobenen 

Vorwürfe haben sich im Ergebnis 

der Sachverhaltsaufklärung nicht 

bestätigt. Insbesondere hat die Kin-

desmutter die Rückführung der Kin-

der von der Pflegemutter zu ihr in 

der Hilfeplankonferenz gar nicht 

vorgetragen. Ferner hat die Pflege-

mutter ihre Tätigkeit als Tages-

mutter mit der Aufnahme der 

Pflegekinder entgegen der Behaup-

tung des Petenten aufgegeben. Auch 

sind keine Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung ersichtlich. 

So wurden die Kinder während des 

Krankenhausaufenthaltes der 

Pflegemutter durch eine ausgebil-

dete Kinderpflegerin versorgt. 

55  2011/ 

00472 

Der Petent fordert ein 

Verbot beziehungsweise 

eine Regelung für die 

Verwendung von Schad-

stoffen bei der Fertigung 

von Kinderwagen. 

Die Petition ist der 

Landesregierung als 

Material zu  

überweisen, um 

z. B. zu erreichen, 

dass die Landes-

regierung sie in die 

Vorbereitung von 

Verordnungen oder 

andere Initiativen 

oder Unter-

suchungen einbe-

zieht. Weiterhin ist 

die Petition den 

Fraktionen des 

Landtages zur 

Kenntnis zu geben, 

weil sie z. B. als 

Anregung für eine 

Angesichts des besonderen Schutz-

bedürfnisses der Kinder ist der 

seitens des Petenten geforderten 

Schadstofffreiheit von Kinderwagen 

eine große Bedeutung beizumessen. 

Die derzeit bestehenden Regelungen 

sind jedoch auch aus Sicht der für 

die Überwachung von Verbraucher-

produkten und Bedarfsgegenständen 

zuständigen Landesbehörden unzu-

reichend. Vor diesem Hintergrund 

sollte die Bundesregierung erneut 

aufgefordert werden, sich mit Nach-

druck für eine Verschärfung der 

bestehenden Regelungen, etwa 

durch entsprechende Verbote oder 

die Herabsetzung der zulässigen 

Grenzwerte für bestimmte Stoffe, 

auf europäischer Ebene einzusetzen. 
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parlamentarische 

Initiative geeignet 

erscheint.  

56  2011/ 

00473 

Der Petent bittet im Zuge 

seiner Entlassungsvor-

bereitung um Vollzugs-

lockerungsmaßnahmen. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Die Ablehnung der beantragten 

Vollzugslockerung erfolgte nicht 

willkürlich, sondern in Auswertung 

der Ergebnisse der zuvor durch den 

Petenten absolvierten Behandlungs-

maßnahmen sowie eines erstellten 

forensisch-psychiatrischen Prog-

nosegutachtens. Darüber hinaus 

wurde ein entsprechender Antrag auf 

gerichtliche Entscheidung durch das 

zuständige Landgericht unter Ver-

weis auf bestehende Missbrauchs-

befürchtungen als unbegründet 

zurückgewiesen. Unabhängig hier-

von wurde dem Petenten zur 

schrittweisen Öffnung des Vollzugs 

bereits im Oktober 2011 eine Aus-

führung angeboten, welche er jedoch 

abgelehnt hatte. 

57  2011/ 

00474 

Der Petent bringt seinen 

Unmut über die mit der 

Kreisgebietsreform ver-

bundene Verkleinerung 

der Amtsausschüsse zum 

Ausdruck. Diese wider-

spreche der Anerkennung 

und Förderung des Ehren-

amtes vonseiten der 

Regierung. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Die vom Petenten angesprochene 

Frage ist während des Gesetz-

gebungsverfahrens ausführlich dis-

kutiert worden, bevor das Gesetz in 

der von ihm kritisierten Fassung 

beschlossen wurde. Die getroffene 

Entscheidung stellt keine Gering-

schätzung des Ehrenamtes dar, son-

dern hat das Ziel, zeitnah zu über-

schaubaren und gut handhabbaren 

Gremiengrößen zu kommen. Finan-

zielle Erwägungen haben in diesem 

Zusammenhang keine Rolle 

gespielt. 

58  2011/ 

00475 

Die Petentin beschwert 

sich über die mit der 

neuen Friedhofsgebühren-

satzung geregelten 

Gebühren für das ano-

nyme Erdreihengrab 

sowie für das anonyme 

Urnenreihengrab. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Der Gebührensatzung liegt eine 

entsprechende Kalkulation zu 

Grunde, wobei anzumerken ist, dass 

lediglich 85 % der kalkulierten 

Kosten in Form der kritisierten 

Gebühren umgelegt werden. Im 

Ergebnis der erfolgten Sachver-

haltsaufklärung sowie der seitens 

der Rechtsaufsichtsbehörden vorge-

nommenen Überprüfung bleibt fest-

zustellen, dass bezüglich der erlas-

senen Friedhofsgebührensatzung 

keine Verstöße ersichtlich sind, 

denen gegebenenfalls mit Mitteln 

der Rechtsaufsicht entgegengewirkt 

werden könnte. Insofern gibt es 

keine weitere Einflussmöglichkeit 
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seitens des Landtages. 

59  2011/ 

00477 

Die Petentin beklagt, dass 

das Finanzamt nicht die 

tatsächlich gefahrene, 

sondern die kürzeste 

Strecke anerkennt. In 

ihrem Fall ist die kürzeste 

Strecke mit einer Tunnel-

durchfahrt und damit mit 

Mehrkosten verbunden. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. Die Petition 

wird darüber hinaus 

an den Deutschen 

Bundestag abge-

geben. 

Die Entscheidung des Finanzamtes, 

den wegen der ansonsten zusätzlich 

anfallenden Mautgebühren in Kauf 

genommenen Umweg bei der 

Berechnung der Entfernungspau-

schale unberücksichtigt zu lassen, 

entspricht den bundesgesetzlichen 

Regelungen und ist insofern rein 

rechtlich nicht zu beanstanden. Die 

bisherigen Bemühungen des 

Finanzministeriums, auf Bundes-

ebene eine Änderung im Sinne des 

Anliegens der Petentin zu erreichen, 

waren nicht erfolgreich. Vor diesem 

Hintergrund hat der Landtag Meck-

lenburg-Vorpommern keine weitere 

Einflussmöglichkeit. Jedoch sollte 

sich auf Bundesebene nochmals mit 

der grundsätzlichen Problematik 

befasst werden, um gegebenenfalls 

eine Änderung der entsprechenden 

Bundesvorschriften zu erreichen, 

sodass zukünftig entweder der Um-

weg oder aber die zusätzlichen 

Straßenbenutzungsgebühren als 

weitere Werbungskosten anerkannt 

werden. 

60  2011/ 

00479 

Der Petent bezweifelt die 

Rechtmäßigkeit der Erhe-

bung von Zweitwoh-

nungssteuer für eine 

Laube, die nicht zu einem 

Kleingartenverein gehört 

und nicht zum Wohnen 

geeignet ist. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen entspro-

chen worden ist. 

Im Ergebnis der Sachverhaltsauf-

klärung hat sich, nachdem der Petent 

die erforderlichen Angaben getätigt 

hatte, herausgestellt, dass dessen 

Bungalow nicht der Zweitwoh-

nungssteuerpflicht unterliegt. Inso-

fern wird er entgegen seinen 

Befürchtungen auch nicht zur 

Zweitwohnungssteuer veranlagt. 

61  2011/ 

00480 

Der Petent beschwert sich 

im Zusammenhang mit 

einem Bußgeldverfahren 

über das Agieren einer 

Stadt. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Zunächst ist festzustellen, dass die 

grundsätzliche Frage, ob bereits vor 

erfolgter Zustellung des Bußgeld-

bescheides an die Tochter des 

Petenten Verfolgungsverjährung 

eingetreten war, nicht durch den 

Petitionsausschuss geklärt werden 

kann. Es handelt sich insoweit um 

eine reine Rechtsfrage, die vom 

Petenten und der Ordnungsbehörde 

lediglich unterschiedlich bewertet 

wird. Die Beantwortung von Rechts-

fragen ist jedoch den zur Rechts-

beratung befugten Personen, insbe-

sondere Rechtsanwälten, vorbe-

halten. Unabhängig hiervon hätte die 
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Tochter des Petenten, sofern sie vom 

Eintritt der Verfolgungsverjährung 

ausgegangen ist, Einspruch gegen 

den Bescheid einlegen müssen, um 

dessen Rechtskraft verhindern zu 

können. Da dieses Rechtsmittel 

jedoch nicht genutzt wurde, ist der 

Bußgeldbescheid in Rechtskraft 

erwachsen und somit auch voll-

streckbar. Eine weitere Einfluss-

möglichkeit seitens des Landtages 

besteht insofern nicht mehr. 

62  2011/ 

00481 

Die Petentin beschwert 

sich darüber, dass sich ihr 

von ihr getrennt lebender 

Mann in ihrer Wohnung 

anmelden konnte, ohne 

nachzuweisen, dass er 

tatsächlich dort wohnt. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen entspro-

chen worden ist. 

Nach eingehender Prüfung des 

Sachverhaltes wurde der von der 

Petentin bereits getrennt lebende 

Ehemann nunmehr rückwirkend 

zum 20.10.2011 aus ihrer Wohnung 

entsprechend dem Melderecht 

abgemeldet. 

63  2011/ 

00483 

Der Petent beklagt für 

seine Mandanten die 

schleppende Bearbeitung 

des Antrages auf Förde-

rung von Aufwendungen 

für erhöhte Abschrei-

bungen an denkmal-

geschützten Gebäuden 

und bittet um eine vorläu-

fige Anerkennung der 

Steuervergünstigung 

seitens des Finanzamtes 

bis zur Genehmigung des 

Antrages. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil das 

Verhalten der Ver-

waltung nicht zu 

beanstanden ist. 

Die Entscheidung des Finanzamtes, 

die seitens des Petenten begehrte 

Steuerbegünstigung ohne Vorlage 

der erforderlichen Bescheinigung 

nicht zu berücksichtigen, entspricht 

sowohl den rechtlichen Vorgaben 

als auch der Rechtsprechung. Die 

Bescheinigung konnte durch das 

zuständige Landesamt bisher auch 

lediglich deshalb nicht erteilt 

werden, weil der Petent trotz 

erfolgten Hinweises bisher nicht die 

erforderlichen Originalrechnungen 

eingereicht hat. Insofern ist ein Ver-

schulden der Behörden nicht er-

sichtlich. Unabhängig davon ist ein 

Rechtsverlust nicht zu befürchten, 

da nach Einreichung der notwen-

digen Unterlagen und Erteilung 

sowie Vorlage der Bescheinigung 

eine Berücksichtigung der Steuer-

begünstigung im Wege einer Ände-

rung des Einkommensteuer-

bescheides erfolgen würde. 

64  2011/ 

00490 

Der Petent beklagt sich 

über den Bau einer Frei-

zeitanlage in einer 

Gemeinde und in diesem 

Zusammenhang über 

fehlende Spielplätze für 

kleinere Kinder. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Im Ergebnis der Sachverhaltsauf-

klärung hat sich herausgestellt, dass 

in der betroffenen Gemeinde bereits 

insgesamt zwölf Spielplätze exis-

tieren, wovon  alleine drei im größ-

ten Ortsteil der Gemeinde sind. 

Zudem wurden für Spielgeräte, die 

aus sicherheitstechnischen Gründen 

abgebaut werden mussten, ersatz-

weise eine Spiellandschaft sowie ein 
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Kletternetz angeschafft, die im 

laufenden Jahr aufgebaut werden. 

Weiterhin kann die seitens des 

Petenten erwähnte Freizeitanlage 

entgegen seinen Befürchtungen 

nachmittags und in der schulfreien 

Zeit sogar ganztägig durch Vereine, 

Einwohner und Gäste genutzt 

werden. Die Errichtung eines weite-

ren Spielplatzes ist in dem rechts-

kräftigen Bebauungsplan im 

Übrigen nicht vorgesehen. 

65  2012/ 

00006 

Der Petent begehrt die 

Herausgabe der Tages-

ordnung zu einer nicht 

öffentlichen Sitzung eines 

Kreisausschusses und 

moniert, dass seine 

Anfrage durch die Land-

rätin abgelehnt wurde. 

Die Petition ist der 

Landesregierung als 

Material zu  

überweisen, um 

z. B. zu erreichen, 

dass die Landes-

regierung sie in die 

Vorbereitung von 

Verordnungen oder 

andere Initiativen 

oder Unter-

suchungen einbe-

zieht. Weiterhin ist 

die Petition den 

Fraktionen des 

Landtages zur 

Kenntnis zu geben, 

weil sie z. B. als 

Anregung für eine 

parlamentarische 

Initiative geeignet 

erscheint.   

Da weder aus dem Informationsfrei-

heitsgesetz (IFG M-V) noch aus der 

Kommunalverfassung (KV M-V) 

klar hervorgeht, ob das eine Gesetz 

dem anderen vorgeht, ist es zu 

unterschiedlichen Rechtsauffas-

sungen hinsichtlich der Reichweite 

des Informationsanspruches des 

Bürgers aus dem IFG M-V gekom-

men. Angesichts dieser nicht ganz 

klaren Rechtslage sowie der völlig 

konträren Auffassungen des Innen-

ministeriums und des Landesbeauf-

tragten für den Datenschutz und der 

Informationsfreiheit (LfD), sollte 

seitens der Landesregierung und der 

Fraktionen des Landtages über eine 

gesetzliche Klarstellung nachge-

dacht werden. Im Wege einer Klar-

stellung im Gesetz könnte mög-

lichen Klageverfahren durch Bürger 

vorgebeugt werden, deren Infor-

mationsbegehren trotz der positiven 

Bewertung durch den LfD abgelehnt 

wurde, welcher immerhin der 

oberste Schützer der Daten im Land 

Mecklenburg-Vorpommern ist. 

66  2012/ 

00011 

Der Petent kritisiert den 

vermehrten Einsatz von 

Antibiotika durch die 

Fleischindustrie, welcher 

eine Gefahr für die 

Gesundheit der Menschen 

darstellt. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen entspro-

chen worden ist. 

In Mecklenburg-Vorpommern ist 

eine Strategiegruppe eingesetzt 

worden, die sich mit der Ermittlung 

der Ursachen des Einsatzes von 

Antibiotika in Tierhaltungen 

beschäftigt. Im Ergebnis soll ein 

ganzheitliches Konzept erstellt wer-

den, das nicht nur den Antibiotika-

einsatz, sondern auch Bereiche wie 

Tiergesundheit, Tierschutz und 

Tierzüchtung umfassen soll. 

67  2012/ 

00013 

Der Petent kritisiert, dass 

bisher nicht alle neuen 

Großkreise Vorschläge für 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Kfz-Kennzeichen stellen ein wich-

tiges Merkmal für die Identifizie-

rung der Bevölkerung mit ihrer 
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neue Kfz-Kennzeichen 

eingereicht haben. 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Region dar. Insofern ist es nicht zu 

beanstanden, dass der Willens-

bildungsprozess in einigen Land-

kreisen längere Zeit in Anspruch 

nimmt. Unabhängig davon ist die 

Funktion der amtlichen Kenn-

zeichen, Fahrzeug und Zulassungs-

behörde zu identifizieren, gewähr-

leistet. 

68  2012/ 

00016 

Die Petenten wenden sich 

gegen die offene 

Abschüttung von Asbest-

müll auf einer Deponie. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen entspro-

chen worden ist. 

Im Ergebnis der Auswertung des 

eingeholten Rechtsgutachtens hat 

die Landesregierung Mecklenburg-

Vorpommern entschieden, dass die 

Deponie Ihlenberg nicht weiter für 

die Aufnahme der seitens der 

Petenten kritisierten Asbestabfälle 

zur Verfügung steht. 

69  2012/ 

00018 

Der Petent beschwert sich 

über die lange Bearbei-

tung seines Antrages auf 

Grundbucheintragung. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen ent-

sprochen worden 

ist. 

Im Verlauf der Petitionsbearbeitung 

wurde die seitens des Petenten 

begehrte Grundbucheintragung 

durch das zuständige Grundbuchamt 

vollzogen. Zudem wurden die Ein-

gänge in Grundbuchsachen zwi-

schenzeitlich auch auf andere 

Rechtspfleger anderer Abteilungen 

des betroffenen Amtsgerichts ver-

teilt, um den entstandenen Bearbei-

tungsrückstand schnellstmöglich 

abzubauen. 

70  2012/ 

00019 

Der Petent möchte errei-

chen, dass sichergestellt 

wird, dass Tiere vor dem 

Schlachtvorgang betäubt 

werden. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Nach der Tierschutz-Schlachtver-

ordnung müssen Schlachttiere so 

behandelt werden, dass bei ihnen 

nicht mehr als unvermeidbare Auf-

regung, Schmerzen, Leiden oder 

Schäden verursacht werden. Insbe-

sondere sind die Tiere zu betäuben. 

Die Einhaltung der tierschutzrecht-

lichen Vorgaben durch die 

Schlachtbetriebe wird durch die 

Veterinär- und Lebensmittelüber-

wachungsämter kontrolliert. Unab-

hängig hiervon werden die Betäu-

bungseinrichtungen durch die tech-

nischen Sachverständigen des Lan-

desamtes für Landwirtschaft, 

Lebensmittelsicherheit und Fischerei 

überprüft. Diese technische Prüfung 

wurde bereits 2003 in Mecklenburg-

Vorpommern festgelegt. 

71  2012/ 

00021 

Der Petent begehrt den 

Anschluss der Stadt 

Usedom an das Verkehrs-

netz der Usedomer Bäder-

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

Die Stadt Usedom ist bedarfsgerecht 

an den ÖPNV angeschlossen. Eine 

Eisenbahnanbindung ist aus wirt-

schaftlichen Gründen nicht gerecht-
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bahn. entsprochen werden 

kann. 

fertigt. 

72  2012/ 

00022 

Die Petentin beschwert 

sich über das Verhalten 

eines Mitarbeiters eines 

Jugendamtes. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil das 

Verhalten der Ver-

waltung nicht zu 

beanstanden ist. 

Die Beschwerde ist vom Landkreis 

als Träger der Aufgaben der Kinder- 

und Jugendhilfe geprüft worden. 

Diese Prüfung hat ergeben, dass die 

Arbeit des in Rede stehenden Mit-

arbeiters des Jugendamtes nicht zu 

beanstanden ist. 

73  2012/ 

00023 

Die Petentin begehrt eine 

Beförderung und wendet 

sich gegen das Beurtei-

lungsverfahren in ihrer 

Dienststelle. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Im Ergebnis der Sachverhaltsauf-

klärung ist eine Benachteiligung der 

Petentin nicht ersichtlich. In dem 

sich an die Regelbeurteilung 

anschließenden Beförderungsver-

fahren standen letztlich insgesamt 

fünf Bedienste, die in dieser Regel-

beurteilung jeweils mit 8 Punkten 

bewertet worden waren, gegenüber. 

Da nur drei Beförderungsmöglich-

keiten von der Besoldungsgruppe A 

8 zur A 9 zur Verfügung standen, 

musste ein Vergleich der fünf Kon-

kurrenten erfolgen. Vor diesem 

Hintergrund wurde die letzte Regel-

beurteilung ergänzend herange-

zogen, in welcher die Petentin mit 6 

Punkten, die anderen Betroffenen 

aber mit 7 Punkten bewertet worden 

waren. Insofern ist die Entscheidung 

der Dienststelle über die Vornahme 

der Beförderungen, die im Übrigen 

im Einvernehmen mit dem Personal-

rat erfolgte, nicht zu beanstanden. 

74  2012/ 

00028 

Der Petent fordert ein 

Verbot von seiner Ansicht 

nach rechtswidriger Lite-

ratur. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Ein generelles Verbot von Literatur, 

die von dem betroffenen Verlag 

herausgegeben wird und sich auf die 

Zeiten des NS-Regimes bezieht, ist 

unter Berücksichtigung des Artikels 

5 Grundgesetz nicht möglich. Aller-

dings besteht die Möglichkeit, bei 

der zuständigen Staatsanwaltschaft 

eine Strafanzeige wegen des Ver-

dachts der Volksverhetzung zu 

erstatten. Die zuständigen Ermitt-

lungsbehörden würden anschließend 

prüfen, ob die kritisierte Literatur 

diesen Straftatbestand erfüllt und 

sodann gegebenenfalls entsprechend 

einschreiten. Hierüber wurde der 

Petent seitens des Petitionsaus-

schusses des Deutschen Bundestages 

bereits informiert. 

75  2012/ Der Petent bittet um die Das Petitionsver- Der Widerspruch des Petenten 
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00029 Bescheidung eines Wider-

spruches. 

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen ent-

sprochen worden 

ist. 

wurde zwischenzeitlich mittels eines 

Widerspruchsbescheides beschie-

den. 

76  2012/ 

00033 

Der Petent begehrt eine 

Änderung des Artikels 29 

GG und die Neugliede-

rung der Länder. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil eine 

Gesetzesänderung 

oder Gesetzeser-

gänzung nicht in 

Aussicht gestellt 

werden kann. 

Gemäß Artikel 29 Grundgesetz in 

der derzeitigen Fassung kann das 

Bundesgebiet zwar unter 

bestimmten Voraussetzungen neu 

gegliedert werden, eine Verpflich-

tung zur Länderneugliederung 

besteht jedoch bereits seit 1976 nicht 

mehr. Unabhängig hiervon findet 

zwischen Mecklenburg-

Vorpommern und den norddeut-

schen Ländern bereits eine intensive 

Zusammenarbeit unterhalb einer 

Länderfusion zu einem Nordstaat - 

mithin ohne eine förmliche Neuglie-

derung - statt. Insofern ist eine 

Änderung des Artikels 29 Grund-

gesetz zwecks Vereinfachung des 

Verfahrens zur Länderneugliederung 

oder gar zur Einführung einer Pflicht 

zur Neugliederung nicht erforder-

lich. 

77  2012/ 

00038 

Der Petent fordert die 

unverzügliche Herstellung 

der richterlichen Exeku-

tivunabhängigkeit der 

Richter auf Landesebene 

nach den Kriterien der 

Europäischen Union und 

des Grundgesetzes. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil eine 

Gesetzesänderung 

oder Gesetzeser-

gänzung nicht in 

Aussicht gestellt 

werden kann. 

Die Unabhängigkeit der Richte-

rinnen und Richter ist bereits durch 

verschiedene gesetzliche Rege-

lungen abgesichert. Hier sind insbe-

sondere die Unversetzbarkeit von 

Richtern, die Zuständigkeit der Prä-

sidien für die Geschäftsverteilung 

und die Möglichkeit einer gericht-

lichen Überprüfung durch die Rich-

terdienstgerichte zu berücksichtigen. 

Eine Selbstverwaltung der Justiz 

beziehungsweise eine richterliche 

Selbstverwaltung ist insoweit nicht 

zwingend erforderlich, um dem 

Verfassungsgrundsatz der Unabhän-

gigkeit der Gerichte gerecht zu 

werden. 

78  2012/ 

00041 

Die Petentin regt die 

Schaffung eines Pro-

gramms für die Wohn-

raumfinanzierung für 

kinderreiche Familien an, 

wie es insbesondere in 

Nordrhein-Westfalen 

bereits besteht. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Ein gesondertes Programm zur För-

derung des Wohnungsneubaus 

beziehungsweise des Wohnungs-

umbaus speziell für kinderreiche 

Familien besteht in Mecklenburg-

Vorpommern derzeit nicht. Die 

knappen zur Wohnraumförderung 

zur Verfügung stehenden Landes-

mittel werden vorrangig in den 

Bereichen eingesetzt, in denen noch 
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ein Nachholbedarf besteht. Dies 

betrifft angesichts der demogra-

fischen Entwicklung insbesondere 

den Bereich der altengerechten, 

barrierefreien oder barrierereduzie-

renden Anpassung von Wohnungen. 

79  2012/ 

00045 

Der Petent beschwert sich 

über die ablehnende Ent-

scheidung des Versor-

gungsamtes. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Die der Petition zugrunde liegende 

Angelegenheit wurde zwischen dem 

Petenten, dem Bürgerbeauftragten 

des Landes Mecklenburg-

Vorpommern sowie einem Mitglied 

des Petitionsausschusses diskutiert. 

Im Ergebnis dieser Beratung hat der 

Petitionsausschuss nach vorheriger 

Absprache mit dem Petenten 

beschlossen, den Bürgerbeauftragten 

mit der weiteren Bearbeitung des 

Anliegens gemäß § 6 Absatz 2 Peti-

tions- und Bürgerbeauftragtengesetz 

zu beauftragen. 

80  2012/ 

00054 

Der Petent begehrt die 

verpflichtende Einführung 

sowie Förderung des Pro-

jektes „Jugend im Kreis-

tag“, wodurch jungen 

Menschen die Bedeutung 

und das Funktionieren von 

Kommunalpolitik vermit-

telt werden soll. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Die Schaffung einer Verpflichtung 

zur Durchführung des seitens des 

Petenten dargestellten Projektes ist 

nicht erforderlich. Der § 3 des 

Schulgesetzes des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern sieht unter ande-

rem bereits vor, dass Schüler auch 

lernen sollen, soziale und politische 

Mitverantwortung zu übernehmen. 

Zudem lassen die Rahmenpläne aller 

Fächer Kooperationen mit außer-

schulischen Lernpartnern zu. Hierzu 

zählt letztlich auch der Wissens- und 

Erkenntniserwerb in Kommunal- 

und Kreistagsparlamenten, welcher 

in einigen Gemeinden bereits durch 

Jugendparlamente und Jugendbei-

räte realisiert wird. Die Aufnahme 

einer Verpflichtung zur Durchfüh-

rung solcher Veranstaltungen in die 

Kommunalverfassung würde letzt-

lich aber dem Selbstverwaltungs-

recht der Kommunen wider-

sprechen. 

81  2012/ 

00057 

Der Petent begehrt eine 

zusätzliche Besuchszeit 

sowie einen Sonderbesuch 

für seine Verlobte und 

seine Familie. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Die im Strafvollzugsgesetz für JVA-

Insassen vorgesehene Mindest-

besuchsdauer beträgt eine Stunde im 

Monat. In der betroffenen JVA wird 

unabhängig hiervon sogar eine 

monatliche Regelbesuchszeit von bis 

zu vier Stunden gewährt. Diese vier 

Stunden Regelbesuchszeit erhält 

auch der Petent. Die Gewährung von 
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sogenannten Langzeitbesuchen mit 

der Möglichkeit von Intimkontakten 

fällt in das Ermessen der JVA. Die 

Entscheidung der JVA, Langzeit-

besuche angesichts der begrenzten 

personellen und räumlichen Kapa-

zitäten nur Strafgefangenen mit 

einer Mindesthaftstrafe von mehr als 

vier Jahren zu gewähren, da diese 

aufgrund der langen Haftdauer 

größere Schwierigkeiten bei der 

Aufrechterhaltung sozialer Bindun-

gen haben, ist nicht zu beanstanden. 

Darüber hinaus wurde der Petent 

darüber informiert, dass für die 

Abteilung, in der er einsitzt, für 

geeignete Gefangene die besondere 

Möglichkeit eines Langzeitbesuches 

aus Anlass des Geburtstages unab-

hängig von der Haftdauer besteht. 

82  2012/ 

00064 

Der Petent begehrt eine 

Ausnahmegenehmigung 

für den Betrieb eines 

Freilufttheaters und wen-

det sich insoweit gegen 

eine von der Gemeinde-

vertretung beschlossene 

Auflage. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Dass in der hier zugrunde zu legen-

den Freizeitlärm-Richtlinie die 

Erteilung von Ausnahmegenehmi-

gungen nicht vorgesehen ist, ist 

nicht zu beanstanden. Die in dieser 

Richtlinie vorgesehenen Beurtei-

lungs- und Spitzenpegel für die Tag- 

und Nachtzeit stellen die Betreiber 

von Freizeitanlagen bereits hinsicht-

lich der zu beurteilenden Erheblich-

keit von Lärmimmissionen besser 

dar als die Betreiber anderer 

gewerblicher Anlagen. Selbst diese 

Pegelwerte werden bei dem geplan-

ten Spielbetrieb nicht nur gering-

fügig überschritten. Insofern ist die 

zuständige Immissionsschutz-

behörde angehalten, zum Schutze 

der Nachbarn einzuschreiten. Zudem 

hat der Landtag keinen Einfluss 

darauf, ob sich die Nachbarschaft 

erneut im Wege einer freiwilligen 

privatrechtlichen Vereinbarung ver-

pflichtet, auch Überschreitungen der 

zulässigen Pegelwerte in bestimmten 

Grenzen zu tolerieren. 

83  2012/ 

00067 

Der Petent macht ver-

schiedene Vorschläge 

zum künftigen Umgang 

mit an den Landtag 

gerichteten Eingaben. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil eine 

Gesetzesänderung 

oder Gesetzeser-

gänzung nicht in 

Aussicht gestellt 

Für den Umgang mit an den Landtag 

gerichteten Eingaben ist bereits in 

der Geschäftsordnung des Landtages 

Mecklenburg-Vorpommern (GO 

LT) eine entsprechende Verfah-

rensweise geregelt worden. Gemäß § 

67 Absatz 1 GO LT überweist die 
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werden kann. Landtagspräsidentin an den Landtag 

gerichtete Eingaben, die die Tätig-

keit des Landtages, der Landesregie-

rung oder der Landesverwaltung 

betreffen, unmittelbar dem Peti-

tionsausschuss. Entsprechend dieser 

Regelung wurde bereits in den ver-

gangenen Wahlperioden verfahren. 

Insofern hat sich diese Verfahrens-

weise bewährt. Für eine Veröffent-

lichung und Verbreitung oder gar 

Archivierung von Zuschriften Drit-

ter ist die Parlamentsdokumentation 

entgegen der Ansicht des Petenten 

zudem nicht vorgesehen. 

84  2012/ 

00071 

Die Petentin wendet sich 

gegen einen Besitzeinwei-

sungsbeschluss der Ent-

eignungsbehörde. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil dem 

Anliegen nicht 

entsprochen werden 

kann. 

Im Ergebnis der Sachverhaltsaufklä-

rung hat sich ein Fehlverhalten der 

Enteignungsbehörde - mithin des 

vormaligen Innenministeriums -  

nicht bestätigt. Vielmehr wurde 

durch das zuständige Landgericht im 

einstweiligen Rechtsschutzverfahren 

bereits mit Beschluss vom 

03.02.2012 ausdrücklich festgestellt, 

dass keine Bedenken hinsichtlich 

der Rechtmäßigkeit des Besitzein-

weisungsbeschlusses bestehen. 

Zudem empfiehlt selbst der Rechts-

beistand der Petentin dieser, den 

Antrag auf gerichtliche Entschei-

dung in der Hauptsache mangels 

Erfolgsaussicht zurückzuziehen. 

Aufgrund des Verfassungsgrund-

satzes der Unabhängigkeit der 

Gerichte kann der Landtag ange-

sichts der vorgenannten gericht-

lichen Entscheidung zudem nicht 

weiter im Sinne des Begehrens der 

Petentin tätig werden. 

85  2012/ 

00072 

Der Petent beklagt sich 

über § 11 Landespresse-

gesetz, nach dem ein 

Verleger von jedem 

Druckwerk Pflicht-

exemplare abzuliefern hat. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil eine 

Gesetzesänderung 

oder Gesetzeser-

gänzung nicht in 

Aussicht gestellt 

werden kann. 

Das Bundesverfassungsgericht hat 

die Ablieferungspflicht als grund-

sätzlich verfassungskonform 

bezeichnet. Die Landesbibliothek 

Mecklenburg-Vorpommern kann auf 

die Ablieferung verzichten, soweit 

an der Sammlung, Inventarisierung 

und bibliographischen Aufzeich-

nung kein öffentliches Interesse 

besteht. Die Zahlung einer Vergü-

tung ist für den Fall der Unzumut-

barkeit einer unentgeltlichen Ablie-

ferung vorgesehen. Damit wird dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
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Rechnung getragen. Vor diesem 

Hintergrund ist eine Änderung des 

Landespressegesetzes in diesem 

Punkt nicht vorgesehen. 

86  2012/ 

00093 

Der Petent schildert, er 

werde in der JVA von 

Mitgefangenen bedroht 

und erpresst. Zudem 

beklagt er, dass er zurzeit 

auf der medizinischen 

Abteilung ohne Auf-

schluss untergebracht ist. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen, weil eine 

weitere Behandlung 

im Petitionsaus-

schuss gegen-

standslos geworden 

ist. 

Der Petent hat seine Petition zwi-

schenzeitlich zurückgezogen, wes-

halb eine weitere Prüfung der 

Angelegenheit durch den Petitions-

ausschuss nicht mehr möglich ist. 

87  2012/ 

00116 

Der Petent wünscht eine 

Verbesserung des Verfah-

rens der Alterskennzeich-

nung von gewalthaltigen 

Computerspielen sowie 

ein Verbot für Erwach-

sene, die an sie abgege-

benen Spiele Minder-

jährigen zugänglich zu 

machen. 

Das Petitionsver-

fahren ist abzu-

schließen. 

Das bestehende dreistufige Prü-

fungssystem ist aus fachlicher wie 

aus rechtlicher Sicht ausreichend 

und nicht zu beanstanden. Darüber 

hinaus arbeiten in Mecklenburg-

Vorpommern die örtlichen Jugend-

ämter mit den Ordnungsbehörden 

bei der Durchführung regelmäßiger 

Kontrollen bezüglich der Einhaltung 

des Jugendmedienschutzes beim 

Vertrieb von Computerspielen 

bereits zusammen. Unabhängig 

hiervon kommt die Schaffung einer 

grundsätzlichen Verpflichtung der 

sorgeberechtigten Eltern, auch Pro-

dukte ohne eine Alterskennzeich-

nung oder ohne die Kennzeichnung 

„ohne Jugendfreigabe“ nicht an ihre 

Kinder weiterzugeben, aus verfas-

sungsrechtlichen Gründen nicht in 

Betracht. In das Erziehungsgrund-

recht der Eltern aus Artikel 6 

Grundgesetz kann nur im Falle einer 

Kindeswohlgefährdung durch ein 

Gericht in Form des teilweisen oder 

gänzlichen Entzugs des Sorgerechts 

eingegriffen werden. 
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Bericht des Abgeordneten Manfred Dachner 
 

 
I.  Allgemeines 

 

Den Petitionsausschuss erreichten vom 1. Mai 2012 bis zum 30. Juni 2012 insgesamt 

129 Eingaben. Davon betrafen 32 Eingaben Anliegen zum Glücksspielwesen, acht Eingaben 

Anliegen zu allgemeinen Bitten, Vorschlägen und Beschwerden, sieben Eingaben Anliegen 

zur Thematik Gerichte/Richter, sieben Eingaben Anliegen zum Petitionsrecht sowie sechs 

Eingaben Anliegen zum Bildungswesen. 

 

 
II.  Zur Ausschussarbeit 

 

Seit Erstellung der vorangegangenen Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses am 

1. Mai 2012 hat der Ausschuss fünf Sitzungen durchgeführt, in deren Verlauf elf Petitionen 

mit Vertretern der zuständigen Ministerien beraten wurden. Zu einer Petition fand eine Bera-

tung vor Ort mit dem Petenten und Vertretern der zuständigen Behörden statt. 

 

 
III.  Wesentliche Ergebnisse der Beratungen im Petitionsausschuss 

 

Die in der Sammelübersicht aufgeführten Petitionen hat der Petitionsausschuss abschließend 

beraten und dem Landtag mit einer entsprechenden Empfehlung zur Beschlussfassung vorge-

legt. 

 

Petition 2010/00288 

Zum Zwecke der Sachverhaltsaufklärung holte der Petitionsausschuss zu dieser Petition eine 

Vielzahl von Stellungnahmen der zuständigen Behörden ein und führte neben einer Orts-

besichtigung insgesamt sieben Ausschussberatungen teils mit und teils ohne Regierungs-

vertreter durch. Im Rahmen der Beratungen sollte insbesondere geklärt werden, ob der 

Betrieb der Holzvergaserheizung, von der die seitens der Petentin monierten Belästigungen 

ausgingen, baurechtlich und immissionsschutzrechtlich zulässig sei. Ferner stellte die Frage, 

ob die Rauchentwicklung tatsächlich noch als für die Nachbarschaft - mithin die Petentin -

zumutbar zu qualifizieren sei, einen wesentlichen Punkt in den Beratungen dar. Vor diesem 

Hintergrund erfolgte auch ein Vororttermin durch einen Vertreter des Gesundheitsamtes. 

Trotz dieser umfangreichen Bemühungen konnte dem Begehren der Petentin nicht abgeholfen 

werden. Vielmehr stellte sich heraus, dass die Bewertung des Rauchgeruches allein durch 

Riecher-Gruppen - mithin Personen - nicht zielführend sei, sondern nur eine chemische Luft-

analyse nachprüfbare Zahlen hervorgebracht hätte. Zwischenzeitlich hatte die Petentin ihre 

Eingabe jedoch zurückgezogen und eine Klage vor dem zuständigen Gericht gegen den 

Betrieb der Heizungsanlage durch ihren Nachbarn eingereicht. Damit wurde dem Petitions-

ausschuss die Grundlage für ein weiteres Tätigwerden entzogen. Vor diesem Hintergrund 

beschloss der Petitionsausschuss auf Antrag des Ausschussvorsitzenden einstimmig, die Peti-

tion abzuschließen, weil eine weitere Behandlung der Angelegenheit im Petitionsausschuss 

gegenstandslos geworden ist. 
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Petition 2010/00522 

Um den Vorwurf des Petenten, die zuständigen Behörden würden seinen zahlreichen Hin-

weisen auf Straftaten und Ordnungswidrigkeiten eines Flugplatzbetreibers nicht nachgehen, 

zu überprüfen, führte der Ausschuss zu dieser Petition eine Beratung mit Vertretern des 

Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung durch. Seitens des Ministe-

riums wurden die verschiedenen in dieser Angelegenheit ergriffenen Maßnahmen ausführlich 

dargelegt. Dabei war insbesondere zu berücksichtigen, dass für verschiedene seitens des 

Petenten dargestellte Sachverhalte keine Zuständigkeit seitens der Landes-, sondern vielmehr 

eine Zuständigkeit seitens der Bundesbehörden bestand, welche ordnungsgemäß in Kenntnis 

gesetzt worden waren. Im Übrigen hatte das Ministerium nach Eingang entsprechender Hin-

weise über mögliche Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten, soweit eine eigene Zustän-

digkeit bestand, unverzüglich Ordnungswidrigkeiten- und Ermittlungsverfahren eingeleitet. 

Letztlich hatte auch die eingeschaltete Staatsanwaltschaft keinen hinreichenden Verdacht 

einer Straftat gesehen und die Ermittlungsverfahren wieder eingestellt. Da aus Sicht der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN jedoch weiterhin Widersprüche bestanden und zudem noch 

keine abschließende Entscheidung des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages 

zur Arbeit der betroffenen Bundesbehörden vorlag, hat die Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN beantragt, die Petition einerseits der Landesregierung als Material zu 

überweisen, um zu erreichen, dass die Landesregierung sie in Verordnungen oder andere 

Initiativen oder Untersuchungen einbezieht, und sie andererseits den Fraktionen des 

Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie als Anregung für eine parlamentarische 

Initiative geeignet erscheint. Die beantragte Überweisung an die Landesregierung hat der 

Ausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und einer 

Enthaltung seitens der Fraktion der SPD sowie Enthaltung der Fraktion DIE LINKE und 

ansonsten Gegenstimmen der Fraktion der SPD, der Fraktion der CDU und der Fraktion der 

NPD abgelehnt. Die beantragte Überweisung an die Fraktionen hat der Ausschuss bei 

Zustimmung seitens der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie Gegenstimmen der Koalitionsfraktionen und der Fraktion der NPD abgelehnt. Auf 

Antrag des Ausschussvorsitzenden hat der Petitionsausschuss mit den Stimmen der 

Koalitionsfraktionen und der Fraktion der NPD sowie Gegenstimmen seitens der Fraktion 

DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beschlossen, die Petition mit der 

aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen, weil das 

Verhalten der Verwaltung nicht zu beanstanden ist. 

 

Petition 2011/00096 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschuss-

mitglieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt 

worden waren. Vonseiten der Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist beantragt worden, das Petitionsverfahren abzuschließen, 

weil dem Anliegen nicht entsprochen werden kann. Begründet wurde dieser Antrag damit, 

dass bei der Ausweisung von Windeignungsgebieten immer auch die Träger öffentlicher 

Belange beteiligt würden. Insofern sei eine breite Prüfung der Anträge sichergestellt. Zudem 

gebe es gesetzliche Vorgaben, beispielsweise im Bundesimmissionsschutzgesetz, sodass 

keine Einflussmöglichkeit des Landes gegeben sei.  
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Die Fraktion der NPD hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnis-

nahme zu geben, um sie auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen. 

Seitens zweier Abgeordneter der Fraktionen der SPD und DIE LINKE ist beantragt worden, 

die Petition der Landesregierung zu überweisen, um sie auf das Anliegen des Petenten beson-

ders aufmerksam zu machen und sie den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu 

geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint. Die 

Überweisungsanträge sind insbesondere damit begründet worden, dass man die Bedenken der 

Bürger ernst nehmen müsse. In diesem Zusammenhang müssten Richtwerte, z. B. die derzeit 

gültigen Mindestabstände, immer wieder neu bedacht werden. Dies sei beispielsweise schon 

aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse erforderlich. Der Ausschuss hat die Anträge, 

die Petition der Landesregierung zu überweisen, um sie auf das Anliegen des Petenten beson-

ders aufmerksam zu machen und sie den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu 

geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint, bei 

Zustimmung der Fraktion DIE LINKE und eines Abgeordneten der Fraktion der SPD, bei 

Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und CDU sowie Enthaltung der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion der NPD abgelehnt. Der 

Ausschuss hat den Antrag der Fraktion der NPD einstimmig in Abwesenheit der Fraktion der 

NPD abgelehnt. Der Ausschuss hat bei Zustimmung der Koalitionsfraktionen und der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei Gegenstimmen der Fraktion DIE LINKE sowie 

einer Enthaltung seitens der Fraktion der SPD in Abwesenheit der Fraktion der NPD 

beschlossen, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen 

werden kann. 

 

Petition 2011/00101 

Zu dieser Petition führte der Petitionsausschuss eine Beratung mit Vertretern der Staatskanzlei 

durch. Im Rahmen der Ausschussberatung sollte insbesondere die Reichweite des Informa-

tionsanspruches der GEZ geklärt und das Agieren der GEZ gegenüber der Tochter des 

Petenten bewertet werden. Im Ergebnis der Diskussion kamen die Ausschussmitglieder zu der 

Auffassung, dass die eigentliche Auskunftsforderung der GEZ zwar rechtlich zulässig war, 

der Umgang mit der Tochter des Petenten jedoch als bürgerunfreundlich zu bezeichnen ist. Da 

gerade diese Petition die Schwächen des derzeit noch bestehenden geräteabhängigen Gebüh-

renmodels aufzeigt und diese Fälle bis zur Umsetzung des Gebührenwechsels hin zur geräte-

unabhängigen Haushaltsabgabe nicht aus den Augen verloren werden sollten, haben die 

Koalitionsfraktionen beantragt, die Petition der Landesregierung als Material zu überweisen, 

um zu erreichen, dass die Landesregierung sie in Verordnungen oder andere Initiativen oder 

Untersuchungen einbezieht. Der Ausschuss hat diesen Antrag einstimmig angenommen. 

 

Petition 2011/00146 

Im Ergebnis der Prüfung der Akte durch die vom Ausschuss damit beauftragten Abgeord-

neten führte der Ausschuss eine Ausschussberatung mit einer Vertreterin des Justizministe-

riums durch. Dabei ging es insbesondere um den Vorwurf der Petenten, sie hätten dem Ruhen 

des Verfahrens nicht zugestimmt. Dazu führte die Mitarbeiterin des Justizministeriums aus, 

ein Verfahren könne nur dann zum Ruhen gebracht werden, wenn die Beteiligten im Verwal-

tungsprozess ihr Einverständnis erklärt hätten. Insofern gehe sie auch in diesem Fall davon 

aus. Allerdings kläre das Justizministerium bei der Prüfung von Petitionen keine Einzelfragen 

des gerichtlichen Verfahrens. Diese seien ausschließlich im Rahmen des gerichtlichen Ver-

fahrens zu prüfen.  

  



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 6. Wahlperiode Drucksache 6/1058 

_____________________________________________________________________________________________________ 

39 

 

Im Ergebnis der Diskussion hat der Ausschuss auf Antrag der Fraktionen der SPD, der CDU, 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der NPD bei Zustimmung der 

Fraktionen der SPD, der CDU, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Stimmenthaltung 

der Fraktion DIE LINKE und in Abwesenheit der Fraktion der NPD beschlossen, das Peti-

tionsverfahren mit der aus der Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen, 

weil dem Anliegen der Petenten nicht entsprochen werden kann. 

 

Petition 2011/00154 

Nach Studium der Petitionsakte ist auf Antrag einer mit der Prüfung der Akte beauftragten 

Abgeordneten eine Ausschussberatung mit Vertretern des zuständigen Staatlichen Schulamtes 

durchgeführt worden. Insbesondere ist die Frage thematisiert worden, ob das von der Petentin 

erstrittene Urteil durch das Land tatsächlich umgesetzt worden sei. Vonseiten des Staatlichen 

Schulamtes wurde mitgeteilt, dass die Petentin beim Arbeitsgericht Schwerin die Voll-

streckung aus ihrem Urteil beantragt habe. Das Arbeitsgericht Schwerin habe den Antrag 

zurückgewiesen. Auf diese gerichtliche Entscheidung hat der Landtag aus verfassungsrecht-

lichen Gründen keinen Einfluss. Weiterhin ist berichtet worden, die zuständige Schulrätin 

habe hierzu mehrfach Gespräche mit der Petentin geführt. Um die Ansprüche, die sie darauf-

hin geltend gemacht habe, zu verstehen und nachzuvollziehen, habe sie mit ihr die Arbeits-

zeiten berechnet. In den anschließenden Gesprächen mit der Schulleitung und dem örtlichen 

Personalrat sei es jedoch leider offensichtlich nicht zu einer Klärung der Arbeitszeitfrage 

gekommen. Am Ende seiner umfangreichen Beratungen beschloss der Petitionsausschuss 

einstimmig bei Abwesenheit der Fraktion der NPD, das Petitionsverfahren mit der aus der 

Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen. 

 

Petition 2011/00221 

Zu dieser Petition führte der Ausschuss nach Prüfung aller vorliegenden Unterlagen zunächst 

zwei Ausschussberatungen durch. Im Ergebnis forderten die Abgeordneten das Ministerium 

für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz auf zu prüfen, ob dem Petenten insbeson-

dere vor dem Hintergrund seines Alters im Wege einer Ermessensentscheidung die Nutzung 

seines Steges noch solange gewehrt werden könne, wie er seinen Garten noch nutze. Da das 

Ministerium zunächst jedoch an seiner ablehnenden Entscheidung festhielt, beschloss der 

Petitionsausschuss, eine Ortsbesichtigung durchzuführen, um vor Ort mit dem Petenten sowie 

mit Vertretern des Landwirtschaftsministeriums und der unteren Wasserbehörde gemeinsam 

nach einem tragfähigen Kompromiss zu suchen. Letztlich konnte ein solcher Kompromiss im 

Rahmen des Ortstermins gefunden werden. Vor diesem Hintergrund beschloss der Petitions-

ausschuss auf Antrag des Ausschussvorsitzenden einstimmig, die Petition abzuschließen, weil 

dem Anliegen entsprochen worden ist. 

 

Petition 2011/00250 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschussmit-

glieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt worden 

waren. Die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion der NPD haben beantragt, die Petition den 

Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie als Anregung für eine parla-

mentarische Initiative geeignet erscheint. Ferner hat die Fraktion DIE LINKE beantragt, die 

Petition der Landesregierung als Material zu überweisen, um zu erreichen, dass die Landes-

regierung sie in Verordnungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen einbezieht.  
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Seitens der Fraktion DIE LINKE wurde erklärt, zwar liege die Entscheidung, ob eine Sitzung 

öffentlich oder nicht öffentlich abgehalten werde, ausschließlich bei der Stadt, jedoch müssten 

die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger grundsätzlich erhöht werden. Insoweit stünden sich 

aus ihrer Sicht das Informationsfreiheitsgesetz (IFG M-V) und die Kommunalverfassung 

(KV M-V) entgegen. Der Ausschuss hat diese Anträge bei Zustimmung seitens der Fraktion 

DIE LINKE, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der NPD sowie 

Gegenstimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt. Vonseiten der Koalitionsfraktionen und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde beantragt, die Petition mit der aus der vor-

stehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen. Diesen Antrag nahm 

der Ausschuss mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und Gegenstimmen der Fraktion 

DIE LINKE, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der NPD an. 

 

Petition 2011/00351 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschussmit-

glieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt worden 

waren. Seitens der Koalitionsfraktionen und der Fraktion DIE LINKE ist beantragt worden, 

die Petition der Landesregierung als Material zu überweisen, um z. B. zu erreichen, dass die 

Landesregierung sie in Verordnungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen einbezieht 

und sie den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anre-

gung für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint. Begründet worden sind die 

Anträge damit, dass es offensichtlich immer noch kein flächendeckendes Angebot des Faches 

„Philosophieren mit Kindern“ gebe und insofern Handlungsbedarf bestehe. Seitens der Frak-

tionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und NPD ist beantragt worden, das Petitionsverfahren 

abzuschließen, weil sich die Situation in Bezug auf die Philosophielehrer seit der Wende ent-

scheidend verbessert habe. Derzeit gebe es im Vergleich zu anderen Fächern keinen Mangel 

an qualifizierten Lehrkräften. Nach ausführlicher Diskussion der Angelegenheit hat der Aus-

schuss bei Zustimmung der Koalitionsfraktionen sowie der Fraktion DIE LINKE und Gegen-

stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion der NPD 

beschlossen, die Petition der Landesregierung als Material zu überweisen, um z. B. zu errei-

chen, dass die Landesregierung sie in Verordnungen oder andere Initiativen oder Unter-

suchungen einbezieht und sie den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, 

weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint. Den 

Antrag, das Petitionsverfahren abzuschließen, hat der Ausschuss bei Zustimmung der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Gegenstimmen der Koalitionsfraktionen sowie der 

Fraktion DIE LINKE in Abwesenheit der Fraktion der NPD abgelehnt. 

 

Petition 2011/00367 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschussmit-

glieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt worden 

waren. Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition einerseits der Landesregierung als 

Material zu überweisen, um zu erreichen, dass die Landesregierung sie in Verordnungen oder 

andere Initiativen oder Untersuchungen einbezieht und sie andererseits den Fraktionen des 

Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie als Anregung für eine parlamentarische Ini-

tiative geeignet erscheint.  
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Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schloss sich dem Antrag, die Petition an die Frak-

tionen des Landtages zu überweisen, an. Vonseiten der Fraktion DIE LINKE wurde hierzu 

angemerkt, dass das Verwaltungsverfahren insgesamt als sehr bürgerunfreundlich erachtet 

werde, da die Petentin immer von der einen zur nächsten Behörde verwiesen worden sei. Der 

Ausschuss hat diese Anträge bei Zustimmung seitens der Fraktion DIE LINKE und der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Gegenstimmen der Koalitionsfraktionen sowie der 

Fraktion der NPD abgelehnt. Seitens der Fraktion der CDU wurde erklärt, dass vorliegend 

lediglich Bundesgesetze betroffen seien, über deren Änderung auf Bundesebene nachgedacht 

werden könne. Vor diesem Hintergrund haben die Koalitionsfraktionen und die Fraktion der 

NPD beantragt, die Petition mit der in der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen 

Begründung abzuschließen. Der Ausschuss hat diesen Antrag bei Enthaltung seitens der 

Fraktion DIE LINKE mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der Fraktion der NPD 

bei einer Gegenstimme seitens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. Den 

weiteren Antrag der Koalitionsfraktionen, die Petition zudem auch dem Deutschen Bundestag 

zuzuleiten, hat der Ausschuss einstimmig angenommen. 

 

Petition 2011/00378 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschussmit-

glieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt worden 

waren. Vonseiten der Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist beantragt worden, das Petitionsverfahren abzuschließen, 

weil dem Anliegen nicht entsprochen werden kann. Die Fraktion der NPD hat beantragt, die 

Petition an die Landesregierung zu überweisen, um sie auf das Anliegen des Petenten beson-

ders aufmerksam zu machen und den Fraktionen zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. 

als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint. Der Ausschuss hat die 

Anträge der Fraktion der NPD einstimmig in Abwesenheit der Fraktion der NPD abgelehnt 

und den Antrag der Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einstimmig in Abwesenheit der Fraktion der NPD ange-

nommen.  

 

Petition 2011/00380 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschuss-

mitglieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt 

worden waren. Vonseiten der Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist beantragt worden, das Petitionsverfahren abzuschließen, 

weil dem Anliegen nicht entsprochen werden kann. Die Fraktion der NPD hat beantragt, die 

Petition an die Landesregierung als Material zu überweisen, um z. B. zu erreichen, dass die 

Landesregierung sie in Verordnungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen einbezieht 

und den Fraktionen zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parla-

mentarische Initiative geeignet erscheint. Der Ausschuss hat die Anträge der Fraktion der 

NPD einstimmig in Abwesenheit der Fraktion der NPD abgelehnt und den Antrag der Koali-

tionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

einstimmig in Abwesenheit der Fraktion der NPD angenommen.  
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Petition 2011/00388 

Nach Studium der Petitionsakte ist auf Antrag einer mit der Prüfung der Akte beauftragten 

Abgeordneten eine Ausschussberatung mit einem Vertreter des Justizministeriums durchge-

führt worden. Insbesondere wurde die Beschwerde des Petenten über die Haftbedingungen in 

der JVA Bützow thematisiert. Seitens des Justizministeriums ist ausgeführt worden, es sei 

bekannt, dass das Land große Baumaßnahmen in der JVA Bützow vorgesehen habe, um die 

räumlichen Bedingungen für die Gefangenen und die Arbeitsbedingungen für die Bedien-

steten zu optimieren und zu verbessern. Bei der JVA Bützow handele es sich um ein denk-

malgeschütztes Gebäude, dessen Sanierung demnächst anstehe. Zudem werde möglicherweise 

ein neues Hafthaus für Sicherungsuntergebrachte errichtet. Die derzeitigen Bedingungen ent-

sprächen noch den gesetzlichen Vorgaben. Es sei zwar nicht gewährleistet, dass in jedem Fall 

Einzelunterbringung möglich sei. So gebe es auch Zellen, die zu dritt oder zu viert belegt 

würden. In dem Haftcontainer seien die Verhältnisse eher grenzwertig. Der Petent sei 

während seiner Zivilhaft in einer belegungsfähigen, den gesetzlichen Anforderungen entspre-

chenden Einzelunterbringung untergebracht gewesen, sodass die Beschwerde über die Haft-

bedingungen in der JVA Bützow zumindest in seinem konkreten Fall eher nicht gerechtfertigt 

sei. Die Tatsache, dass die Landesverwaltung auf die bauliche Situation reagiere, zeige, dass 

auch das Land mit den Haftbedingungen und den Arbeitsbedingungen der Bediensteten in 

keiner Weise zufrieden sei. Allerdings machten es sowohl die zur Verfügung stehenden finan-

ziellen Mittel als auch die baurechtlichen Fragen erforderlich, die Renovierung während des 

laufenden Vollzuges durchzuführen. Die Baumaßnahmen an der Außenmauer seien abge-

schlossen. Mitte des Jahres 2012 werde mit der Sanierung des Ziegelgebäudes, das bereits im 

19. Jahrhundert errichtet worden sei, begonnen. Im Ergebnis einer intensiven Beratung 

beschloss der Petitionsausschuss bei Zustimmung der Koalitionsfraktionen und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Enthaltung seitens der Fraktion DIE LINKE in 

Abwesenheit der Fraktion der NPD, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil das Verhalten 

der Verwaltung nicht zu beanstanden ist. 

 

Petition 2011/00395 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschussmit-

glieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt worden 

waren. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat beantragt, die Petition einerseits der 

Landesregierung als Material zu überweisen, um zu erreichen, dass die Landesregierung sie in 

Verordnungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen einbezieht, und sie andererseits 

den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie als Anregung für eine 

parlamentarische Initiative geeignet erscheint. Zur Begründung wurde angeführt, es gehe um 

eine generelle Verbesserung des Tierschutzes in großen Anlagen, da dort derzeit selbst der 

Tierschutz nach dem aus Sicht der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eher unzureichen-

den Tierschutzgesetz nicht vollends umgesetzt werde. Der Ausschuss hat diese Anträge bei je 

einer Enthaltung seitens der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE LINKE sowie Zustim-

mung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und drei Gegenstimmen der Fraktion der 

SPD, Gegenstimmen der Fraktion der CDU sowie je einer Gegenstimme der Fraktion 

DIE LINKE und der Fraktion der NPD abgelehnt. Die Koalitionsfraktionen, die Fraktion 

DIE LINKE und die Fraktion der NPD haben den Antrag gestellt, die Petition mit der aus der 

vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen. Diesen Antrag hat 

der Ausschuss mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE sowie der 

Fraktion der NPD und einer Gegenstimme seitens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

 



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 6. Wahlperiode Drucksache 6/1058 

_____________________________________________________________________________________________________ 

43 

 

Petition 2011/00421 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschuss-

mitglieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt 

worden waren. Die Fraktion der NPD hat beantragt, die Petition einerseits der Landesregie-

rung als Material zu überweisen, um zu erreichen, dass die Landesregierung sie in Verord-

nungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen einbezieht, und sie andererseits den 

Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie als Anregung für eine parla-

mentarische Initiative geeignet erscheint. Diese Anträge hat der Ausschuss bei Zustimmung 

seitens der Fraktion der NPD und Gegenstimmen der Koalitionsfraktionen, der Fraktion 

DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. Die Koali-

tionsfraktionen, die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

haben beantragt, die Petition mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen 

Begründung abzuschließen. Diesen Antrag hat der Ausschuss mit den Stimmen der 

Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei einer Gegenstimme seitens der Fraktion der NPD 

angenommen. 

 

Petition 2011/00422 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschuss-

mitglieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt 

worden waren. Vonseiten der Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei beantragt worden, das Petitionsverfahren abzuschließen, 

weil dem Anliegen nicht entsprochen werden kann. Die Fraktion der NPD hat beantragt, die 

Petition den Fraktionen zur Kenntnisnahme zu geben, um sie auf das Anliegen des Petenten 

besonders aufmerksam zu machen. Seitens eines Abgeordneten der Fraktion der SPD ist 

weiterhin beantragt worden, die Petition zusätzlich an den Deutschen Bundestag abzugeben. 

Begründet wurde dieser Antrag damit, es sei unstrittig, dass Betriebs- und Nebenkosten, die 

vom Staat übernommen worden seien, bei Überzahlung auch an den Staat und nicht an den 

Hilfeempfänger zurückgezahlt würden. Allerdings sei es nach derzeitiger Rechtslage für den 

Hilfeempfänger egal, ob er sparsam sei oder nicht. Deshalb sollte man über ein Anreizsystem 

für Hilfeempfänger zum sparsamen Verbrauch nachdenken. Der Ausschuss hat den Antrag 

der Fraktion der NPD einstimmig in Abwesenheit der Fraktion der NPD abgelehnt. Der Aus-

schuss hat einstimmig in Abwesenheit der Fraktion der NPD beschlossen, die Petition an den 

Deutschen Bundestag zu überweisen und das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen werden kann. 

 

Petition 2011/00429 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschussmit-

glieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt worden 

waren. Die Fraktion der NPD erklärte, an EHEC erkrankte Personen sollten künftig entschä-

digt werden, wofür eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden müsse. Vor diesem Hinter-

grund hat sie beantragt, die Petition einerseits der Landesregierung als Material zu über-

weisen, um zu erreichen, dass die Landesregierung sie in Verordnungen oder andere Initia-

tiven oder Untersuchungen einbezieht, und sie andererseits den Fraktionen des Landtages zur 

Kenntnisnahme zu geben, weil sie als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet 

erscheint.  
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Diese Anträge hat der Ausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktion der NPD und Gegen-

stimmen der Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. Die Koalitionsfraktionen, die Fraktion DIE LINKE 

und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben mit der aus der vorstehenden 

Sammelübersicht ersichtlichen Begründung beantragt, die Petition abzuschließen, weil dem 

Anliegen nicht entsprochen werden kann. Diesen Antrag hat der Ausschuss mit den Stimmen 

der Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und einer Gegenstimme seitens der Fraktion der NPD 

angenommen. 

 

Petition 2011/00430 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition auf Antrag einer mit der Prüfung der Petition 

beauftragten Abgeordneten eine Ausschussberatung ohne Regierungsvertreter durchgeführt. 

Während dieser Beratung ist seitens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN darauf hin-

gewiesen worden, dass in Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Saarland und Thüringen wieder-

kehrende Beiträge in den Kommunalabgabengesetzen existierten. Vonseiten der Koalitions-

fraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion der NPD ist beantragt worden, das 

Petitionsverfahren abzuschließen, weil eine Gesetzesänderung nicht in Aussicht gestellt 

werden kann. Diesem Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Koalitionsfraktionen, 

der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion der NPD sowie einer Gegenstimme der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zugestimmt. 

 

Petition 2011/00434 

Nach Prüfung der Unterlagen durch die vom Ausschuss beauftragten Abgeordneten führte der 

Ausschuss zu dieser Petition eine Ausschussberatung mit Regierungsvertretern durch. Seitens 

des Vertreters des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur ist zunächst betont 

worden, aus dem Etat des Bildungsministeriums bestünden keine Möglichkeiten der finan-

ziellen Unterstützung für die Beteiligung der Schüler an Klassenfahrten. Die Schulkonferenz, 

in der auch die Eltern vertreten seien, prüfe die Angemessenheit der Kosten einer Schulfahrt 

und beschließe auf der Grundlage der Beschlüsse der Klassenelternräte den Gesamtschul-

fahrtenplan. Dadurch werde gewährleistet, dass die Elternhäuser nicht in unangemessener 

Weise belastet würden. Zudem sei die Regelung vor Ort vielfach so, dass die Kosten für 

Kinder, deren Eltern sie nicht aufbringen könnten, von allen Schülern übernommen würden 

oder der Schulförderverein das Kind unterstütze. Im Ergebnis seiner Beratung stellte der Aus-

schuss fest, dass es Defizite bei der Beratung in sozialen Härtefällen gebe. Ziel sollte es daher 

sein, die Beratung effektiver zu gestalten, um im Sinne der Hilfesuchenden schnelle und 

unkomplizierte Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen zu können. Qualifizierungsangebote 

an die Mitarbeiter der Sozialbehörden und Beratungsstellen seien daher angezeigt. Vor 

diesem Hintergrund hat der Ausschuss den Antrag der Fraktion der NPD, die Petition der 

Landesregierung zu überweisen, um sie auf das Anliegen besonders aufmerksam zu machen, 

bei Zustimmung der Fraktion der NPD sowie Gegenstimmen der Koalitionsfraktionen, der 

Fraktion DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. Den 

Anträgen der Koalitionsfraktionen, das Petitionsverfahren in Bezug auf den konkreten Einzel-

fall abzuschließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden kann, die Petition allerdings 

wegen der festgestellten Beratungsdefizite an die Fraktionen zu überweisen, hat sich der Aus-

schuss bei Zustimmung der Koalitionsfraktionen und der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN sowie Gegenstimmen der Fraktion DIE LINKE, der Fraktion der NPD und 

einer Gegenstimme seitens der Fraktion der SPD angeschlossen. 

 

Petition 2011/00435 
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Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschuss-

mitglieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt 

worden waren. Die Fraktion der NPD hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages 

zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie als Anregung für eine parlamentarische Initiative 

geeignet erscheint. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktion der 

NPD und Gegenstimmen der Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. Die Koalitionsfraktionen, die Fraktion DIE LINKE 

und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben mit der aus der vorstehenden Sammel-

übersicht ersichtlichen Begründung beantragt, die Petition abzuschließen. Diesen Antrag hat 

der Ausschuss mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Enthaltung seitens der Fraktion der NPD ein-

vernehmlich angenommen. 

 

Petition 2011/00448 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschuss-

mitglieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt 

worden waren. Die Fraktion der NPD hat beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages 

zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie als Anregung für eine parlamentarische Initiative 

geeignet erscheint. Zur Begründung wurde angeführt, dass die Leistungsempfänger, die 

sparsam mit der Energie umgingen, durch die Anrechnung der Rückerstattung benachteiligt 

würden. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktion der NPD und 

Gegenstimmen der Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. Die Koalitionsfraktionen, die Fraktion DIE LINKE 

und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben mit der aus der vorstehenden 

Sammelübersicht ersichtlichen Begründung beantragt, die Petition abzuschließen. Diesen 

Antrag hat der Ausschuss mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der Fraktion 

DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie einer Gegenstimme seitens 

der Fraktion der NPD angenommen. 

 

Petition 2011/00452 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschuss-

mitglieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt 

worden waren. Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, die Petition einerseits der Landes-

regierung als Material zu überweisen, um zu erreichen, dass die Landesregierung sie in Ver-

ordnungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen einbezieht, und sie andererseits den 

Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie als Anregung für eine parla-

mentarische Initiative geeignet erscheint. Zur Begründung wurde insbesondere darauf ver-

wiesen, dass seitens der Fraktion DIE LINKE seit Jahren ein Nachbarschaftsgesetz eingefor-

dert werde und dies auch weiterhin erforderlich sei. Seitens der Fraktion der SPD wurde 

erwidert, dass ein Nachbarschaftsgesetz zu keiner Verringerung von Nachbarschaftsstreitig-

keiten führen werde. Vor diesem Hintergrund wurden diese Anträge bei Zustimmung seitens 

der Fraktion DIE LINKE, einer Enthaltung seitens der Fraktion der SPD, ansonsten Gegen-

stimmen der Fraktion der SPD, der Fraktion der CDU, der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der NPD abgelehnt.  
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Seitens der Koalitionsfraktionen, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion 

der NPD wurde mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung 

beantragt, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil eine Gesetzesänderung oder Geset-

zesergänzung nicht in Aussicht gestellt werden kann. Diesen Antrag hat der Ausschuss mit 

den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 

Fraktion der NPD und Gegenstimmen der Fraktion DIE LINKE angenommen. 

 

Petition 2011/00467 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschuss-

mitglieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt 

worden waren. Die Fraktion der NPD hat beantragt, die Petition abzuschließen und den 

Petenten darauf hinzuweisen, dass er sowohl die Stundung der Beiträge als auch den Erlass 

der Stundungszinsen beantragen könne. Vonseiten der Fraktion der SPD wurde in diesem 

Zusammenhang darauf hingewiesen, dass es dem Petitionsausschuss nicht zustehe, dem 

Petenten eine entsprechende Rechtsberatung zu erteilen. Vor diesem Hintergrund hat der Aus-

schuss den Antrag bei Zustimmung seitens der Fraktion der NPD und Gegenstimmen der 

Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. Seitens der Koalitionsfraktionen, der Fraktion 

DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde mit der aus der vorste-

henden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung beantragt, das Petitionsverfahren abzu-

schließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden kann. Diesen Antrag hat der Aus-

schuss mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie einer Gegenstimme seitens der Fraktion der NPD ange-

nommen. 

 

Petition 2011/00474 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschuss-

mitglieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt 

worden waren. Seitens der Fraktion DIE LINKE wurde beantragt, die Petition sowohl der 

Landesregierung zu überweisen als auch den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu 

übergeben, um sie jeweils auf das Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen. 

Zur Begründung wurde angeführt, dass die Verkleinerung der Amtsausschüsse durch die vor 

Ort ehrenamtlich Tätigen kritisiert worden sei. Der Ausschuss hat diese Anträge bei Zustim-

mung seitens der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion der NPD und einer Enthaltung 

seitens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Gegenstimmen der Koalitionsfrak-

tionen abgelehnt. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Fraktion der NPD haben 

beantragt, die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie 

als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint. Dieser Antrag wurde 

durch den Ausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktion DIE LINKE, der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der NPD sowie Gegenstimmen der Koali-

tionsfraktionen abgelehnt. Die Fraktion der NPD hat ferner den Antrag gestellt, die Petition 

der Landesregierung als Material zu überweisen, um zu erreichen, dass die Landesregierung 

sie in Verordnungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen einbezieht.  
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Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktion der NPD und Gegen-

stimmen der Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. Seitens der Koalitionsfraktionen wurde beantragt, 

die Petition mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen Begründung 

abzuschließen. Dieser Antrag wurde durch den Ausschuss mit den Stimmen der 

Koalitionsfraktionen und bei Gegenstimmen der Fraktion DIE LINKE, der Fraktion 

BÜNDNIS 90/GRÜNEN und der Fraktion der NPD angenommen. 

 

Petition 2012/00006 

Zu dieser Petition führte der Ausschuss eine Beratung mit Vertretern des Ministeriums für 

Inneres und Sport sowie der Behörde des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern durch. Ziel der Beratung war die Klärung der 

Frage, ob der Petent nicht einen Anspruch auf die Herausgabe einer gegebenenfalls teilweise 

eingeschwärzten Tagesordnung einer nicht öffentlichen Sitzung des Kreisausschusses habe. 

Da jedoch weder aus dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG M-V) noch aus der Kommunal-

verfassung (KV M-V) klar hervorgeht, ob das eine Gesetz dem anderen vorgeht, verblieb es 

letztlich bei den unterschiedlichen Rechtsauffassungen zur Reichweite des Informations-

anspruches des Bürgers aus dem IFG M-V. Angesichts dieser unklaren Rechtslage, sollte im 

Ergebnis der Beratung aus Sicht der Ausschussmitglieder über eine gesetzliche Klarstellung 

der Reichweite des Informationsanspruches nachgedacht werden. Vor diesem Hintergrund hat 

der Petitionsausschuss auf Antrag des Ausschussvorsitzenden einstimmig beschlossen, die 

Petition einerseits der Landesregierung als Material zu überweisen, um zu erreichen, dass die 

Landesregierung sie in Verordnungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen einbe-

zieht, und sie andererseits den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, weil 

sie als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint. 

 

Petition 2012/00011 

Zu dieser Petition führte der Ausschuss eine Beratung mit Vertretern des Ministeriums für 

Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz durch, um sich über die seitens der Landes-

regierung im Sinne des Anliegens des Petenten ergriffenen Maßnahmen zur Reduzierung des 

Antibiotikaeinsatzes berichten zu lassen. Im Rahmen der Beratung verwies das Landwirt-

schaftsministerium einerseits auf den durch den Bundesrat aufgrund eines durch das Land 

Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit der Freien und Hansestadt Hamburg im Aus-

schuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz des Bundesrates eingebrachten Antrages 

gefassten Beschluss zum Aktionsplan zur Abwehr der steigenden Gefahr der Antibiotika-

resistenz. Darüber hinaus sei in Mecklenburg-Vorpommern eine Strategiegruppe eingerichtet 

worden, welche nicht nur die bloßen Mengen der eingesetzten Arzneimittel ermittle, sondern 

auch die Ursachen des jeweiligen Arzneimitteleinsatzes erforsche. Sofern die festgestellten 

Ursachen ausgewertet seien, werde ein Konzept zur Minimierung des Arzneimitteleinsatzes 

erarbeitet. Hierbei solle insbesondere auch den Ursachen für einen erhöhten Arzneimittelein-

satz entgegengewirkt werden, die auf Management- beziehungsweise Haltungsfehler zurück-

zuführen seien. Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen haben die Koalitionsfraktionen, 

die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion der NPD beantragt, die Petition abzuschließen, 

weil dem Anliegen entsprochen wurde. Diesen Antrag hat der Ausschuss einstimmig ange-

nommen. 
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Petition 2012/00019 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschussmit-

glieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt worden 

waren. Seitens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist unterstrichen worden, das 

Anliegen des Petenten sei nachvollziehbar. Zwar existierten entsprechende gesetzliche Vor-

gaben, dennoch gebe es immer wieder Verstöße. Man müsse davon ausgehen, dass Tiere oft 

auf nicht akzeptable Art und Weise getötet, z. B. bei lebendigem Leibe verbrüht oder aufge-

schlitzt würden. Das sei zwar nicht an der Tagesordnung, aber es passiere immer wieder. 

Ursächlich sei der Druck in den Schlachtereien, in denen im Akkord geschlachtet werde. Auf 

diese Problematik und den bestehenden Handlungsbedarf sei hinzuweisen. Aus diesem Grund 

ist von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragt worden, die Petition der Landes-

regierung als Material zu überweisen, um zu erreichen, dass die Landesregierung sie in Ver-

ordnungen oder andere Initiativen oder Untersuchungen einbezieht, und die Petition den 

Fraktionen zur Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamenta-

rische Initiative geeignet erscheint. Diese Anträge sind vom Ausschuss bei Zustimmung der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Gegenstimmen der Koalitionsfraktionen, der 

Fraktion DIE LINKE und der Fraktion der NPD abgelehnt worden. Vonseiten der Koalitions-

fraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion der NPD ist beantragt worden, das 

Petitionsverfahren mit der aus der Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen. 

Diesem Antrag stimmte der Ausschuss bei Zustimmung der Koalitionsfraktionen, der Frak-

tion DIE LINKE und der Fraktion der NPD sowie einer Gegenstimme der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

 

Petition 2012/00028 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschussmit-

glieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt worden 

waren. Die Fraktion der NPD hat beantragt, die Petition abzuschießen, weil dem Anliegen 

nicht entsprochen werden kann. Diesen Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung seitens der 

Fraktion der NPD und Gegenstimmen seitens der Koalitionsfraktionen, der Fraktion 

DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. Die Koalitions-

fraktionen, die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben 

den Antrag gestellt, die Petition mit der aus der vorstehenden Sammelübersicht ersichtlichen 

Begründung abzuschließen. Diesen Antrag hat der Ausschuss mit den Stimmen der 

Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN bei einer Gegenstimme seitens der Fraktion der NPD angenommen. 

 

Petition 2012/00038 

Der Petitionsausschuss hat zu dieser Petition gemäß Ziffer 4.3 der Anlage 3 zur GO LT eine 

Ausschussberatung durchgeführt, nachdem nach Studium der Akte seitens der Ausschussmit-

glieder unterschiedliche Anträge zur abschließenden Erledigung der Petition gestellt worden 

waren. Dabei ist seitens der Fraktion der SPD betont worden, zu dem in der Petition geschil-

derten Anliegen habe der Europa- und Rechtsausschuss eine Anhörung mit dem Richterbund 

durchgeführt. Vor diesem Hintergrund hat sie beantragt, das Petitionsverfahren abzu-

schließen, weil eine Gesetzesänderung oder Gesetzesergänzung in diesem Zusammenhang 

nicht in Aussicht gestellt werden kann.  

  



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 6. Wahlperiode Drucksache 6/1058 

_____________________________________________________________________________________________________ 

49 

 

Diesem Antrag hat der Ausschuss bei Zustimmung der Koalitionsfraktionen, bei Gegen-

stimmen der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Ent-

haltung der Fraktion der NPD zugestimmt. Seitens der Fraktion DIE LINKE ist dagegen 

darauf hingewiesen worden, Gegenstand der Koalitionsvereinbarung sei, in dieser Legislatur-

periode das Richtergesetz zu ändern. Wegen der Vorgaben der Europäischen Union bestehe 

hier Handlungsbedarf. Insofern ist beantragt worden, die Petition der Landesregierung als 

Material zu überweisen, um zu erreichen, dass die Landesregierung sie in Verordnungen oder 

andere Initiativen oder Untersuchungen einbezieht, und die Petition den Fraktionen zur 

Kenntnisnahme zu geben, weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative 

geeignet erscheint. Diese Anträge hat der Ausschuss bei Zustimmung der Fraktion 

DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Gegenstimmen der 

Fraktionen der SPD, CDU und NPD abgelehnt. Bei Zustimmung der Fraktion der NPD sowie 

Gegenstimmen der Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist der Antrag der Fraktion der NPD, das Petitionsverfahren 

abzuschließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden kann, ebenfalls abgelehnt 

worden.  

 

Petition 2012/00041 

Nachdem die Petition von den seitens des Ausschusses damit beauftragten Abgeordneten 

geprüft worden war, führte der Ausschuss eine Ausschussberatung mit Regierungsvertretern 

durch, in deren Verlauf seitens der Vertreterin des Wirtschaftsministeriums dargelegt wurde, 

die Landesregierung habe die Wohnraumförderung den finanziellen Möglichkeiten angepasst. 

Angesichts eines ausgeglichenen Wohnungsmarktes und eines nach wie vor bestehenden 

Leerstandes konzentriere sie sich mit Blick auf die demografische Entwicklung im Land auf 

die Modernisierung und Instandsetzung von Wohnraum. Das Land fördere demzufolge nach 

den geltenden Modernisierungsrichtlinien die Modernisierung und Instandsetzung von Woh-

nungen in innerstädtischen Lagen in Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern in Form 

eines zinsgünstigen Darlehens. Fördervoraussetzung sei unter anderem, dass das Wohn-

gebäude vor dem 01.01.1970 fertiggestellt worden sei. Diese Voraussetzung treffe im vorlie-

genden Fall nicht zu. Seitens der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist auch mit Verweis auf die Förderpraxis in anderen 

Bundesländern dafür plädiert worden, dass die Landesregierung prüfe, ob durch eine 

Erweiterung der Wohnraumförderung für Familien mit Kindern im ländlichen Raum der 

derzeitigen demografischen Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern entgegengewirkt 

werden könne. Sie vertraten die Auffassung, dass gerade die demografische Entwicklung eine 

Unterstützung von Familien mit Kindern begründe. Seitens der Koalitionsfraktionen ist 

jedoch die Auffassung der Landesregierung unterstützt worden, dass mit den 

Modernisierungsrichtlinien dem familienpolitischen Bedarf entsprochen werde. Des Weiteren 

sei aufgrund der finanziell beschränkten Mittel eine Prioritätensetzung unter Berücksichtigung 

aller Aspekte im Land erforderlich. Beispielhaft dafür sei die Anpassung an die Bedarfe 

älterer Menschen und die sinkenden Einwohnerzahlen. Im Ergebnis der Beratungen lehnte der 

Ausschuss die Anträge der Fraktion DIE LINKE, die Petition der Landesregierung als 

Material zu überweisen und sie den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme zu geben, 

weil sie z. B. als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint, bei 

Zustimmung der Fraktion DIE LINKE, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 

Fraktion der NPD sowie Gegenstimmen der Koalitionsfraktionen ab.  
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Der Ausschuss lehnte ebenso die Anträge der Fraktion der NPD, die Petition der Landesregie-

rung zu überweisen und den Fraktionen zur Kenntnis zu geben, um sie auf das Anliegen 

besonders aufmerksam zu machen, bei Zustimmung der Fraktion der NPD sowie Gegen-

stimmen der Koalitionsfraktionen, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. Auf Antrag der Koalitionsfraktionen beschloss der 

Ausschuss bei Zustimmung der Koalitionsfraktionen sowie Gegenstimmen der Fraktion 

DIE LINKE, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der NPD, das 

Petitionsverfahren mit der aus der Sammelübersicht ersichtlichen Begründung abzuschließen, 

weil dem Anliegen nicht entsprochen werden kann.  

 

Petition 2012/00045 

In dieser Angelegenheit fand zunächst ein Gespräch zwischen dem Petenten, dem Bürger-

beauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern und einem Mitglied des Petitionsaus-

schusses statt, um abzuklären, wie dem Petenten am besten geholfen werden könnte. Im 

Ergebnis gelangte man zu der Auffassung, dass dem Petenten gegebenenfalls im Wege einer 

rechtlichen Beratung, zu welcher der Bürgerbeauftragte in sozialen Angelegenheiten berech-

tigt ist, geholfen werden könne. Vor diesem Hintergrund hat der Ausschussvorsitzende bean-

tragt, die Petition abzuschließen und die Unterlagen mit dem Einverständnis des Petenten an 

den Bürgerbeauftragten zu übergeben und diesen gemäß § 6 Absatz 2 Petitions- und Bürger-

beauftragtengesetz mit der weiteren Bearbeitung des Anliegens des Petenten zu beauftragen. 

Der Ausschuss hat diesen Antrag einstimmig angenommen. 

 

Petitionen 2010/00329, 2011/00227, 2011/00228, 2011/00255, 2011/00270, 2011/00286, 

2011/00294, 2011/00321, 2011/00328, 2011/00349, 2011/00358, 2011/00366, 2011/00369, 

2011/00372, 2011/00389, 2011/00393, 2011/00404, 2011/00405, 2011/00407, 2011/00412, 

2011/00413, 2011/00415, 2011/00436, 2011/00437, 2011/00441, 2011/00443, 2011/00447, 

2011/00456, 2011/00458, 2011/00466, 2011/00469, 2011/00472, 2011/00473, 2011/00475, 

2011/00477, 2011/00479, 2011/00480, 2011/00481, 2011/00483, 2011/00490, 2012/00013, 

2012/00016, 2012/00018, 2012/00021, 2012/00022, 2012/00023, 2012/00029, 2012/00033, 

2012/00054, 2012/00057, 2012/00064, 2012/00067, 2012/00071, 2012/00072, 2012/00093, 

2012/00116 

 

In den vorgenannten Petitionsverfahren hat der Ausschuss aufgrund gleichlautender Empfeh-

lungen der mit der Prüfung der jeweiligen Eingabe beauftragten Ausschussmitglieder ein-

stimmig beschlossen, die Petitionen wie aus der Sammelübersicht ersichtlich abzuschließen. 

 

Den nachfolgenden Übersichten sind die Eingaben zu entnehmen, von deren Behandlung oder 

sachlicher Prüfung abgesehen wurde (Anlage 1) bzw. die zuständigkeitshalber zur weiteren 

Bearbeitung an den Deutschen Bundestag oder einen Landtag der anderen Bundesländer 

weitergeleitet wurden (Anlage 2). 

 

Die Petitionen 2011/00430, 2011/00472, 2012/00019, 2012/00028, 2012/00033 und 

2012/00116 wurden dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern auf Beschluss des Deutschen 

Bundestages zugeleitet. 
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Der Ausschuss hat der vorliegenden Beschlussempfehlung insgesamt einvernehmlich bei 

Zustimmung seitens der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Stimmenthaltung seitens der Fraktion der NPD zuge-

stimmt. 

 

 

 

Schwerin, den 16. August 2012 

 

 

 

 
Manfred Dachner 

Berichterstatter 
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Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
- Petitionsausschuss - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistische Auswertung vom 

01.05.2012 bis 30.06.2012 
 

 
Anzahl der Petitionen im Berichtszeitraum: 129 

Ausschusssitzungen in der 6. Wahlperiode: 17 
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Lfd.Nr. Betreff 
 

Mai 
 

Jun 
 

Ges. 

187 Kureinrichtungen    

188 Nachbarschaftsrecht    

189 Standardöffnungsgesetz    

190 Akademische Grade    

191 Anti-D-Hilfsgesetz    

192 EURO    

193 Lebenspartnerschaftserklärung    

194 Mobilfunkanlagen    

195 Vermessungs- und Katastergesetz    

196 Sozialrecht    

197 Immissionsschutz    

198 Bildungsfreistellungsgesetz    

199 Leistungen nach dem    

 

200 Stammzellenforschung    

201 Bestattungsgesetz    

202 Industrie- und Handelskammer    

203 ALG II    

204 Verwaltungsreform    

601 - Abfallwirtschaft -    

602 - Agrarpolitik -    

603 - ALG II - 3   

604 - Allgemeine Bitten, Vorschläge und 2 6  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundesversorgungsgesetz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beschwerden - 

605 - Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik - 1 1 2 

606 - Arbeitsmarktförderung -    

607 - Ausländerrecht -  2 2 

608 - Baurecht - 2 1 3 
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Lfd.Nr. Betreff 
 

Mai 
 

Jun 
 

Ges. 

609 - Beamtenrecht - 1   

610 - Behörden - 1   

611 - Belange von Menschen mit 1 3  

 

 
 
 
 
 
 

 Behinderungen - 

612 - Bergbau -    

613 - Berufliche Bildung -    

614 - Bestattungswesen -    

615 - Bildungswesen - 4 2 6 

616 - Bodenfragen/Bodenordnung -  1 1 

617 - Bundesagentur für Arbeit - 1  1 

618 - Bundeswehr -  1 1 

619 - Datenschutz/Informationsfreiheit -    

620 - Denkmalpflege -    

621 - Ehrenamt -    

622 - Energie - 1  1 

623 - Entschädigung -    

624 - Europäische Union -    

625 - Fischerei -    

626 - Gedenkstätten -    

627 - Gerichte/Richter - 2 5 7 

628 - Gesetzgebung -    

629 - Gesundheitswesen - 2 3 5 

630 - Gewerberecht -    

631 - Glücksspielwesen -  32 32 

632 - Gnadenwesen -    

633 - Grundbuchwesen -    

634 - Grundrechte -    

635 - Häfen -    
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Lfd.Nr. Betreff 
 

Mai 
 

Jun 
 

Ges. 

636 - Haushaltsrecht -    

637 - Hochschulen -    

638 - Immissionsschutz -  1  

639 - Jagdwesen -  1  

640 - Kinder- und Jugendhilfe -    

641 - Kinderbetreuung -    

642 - Kinder- und Jugendarbeit -    

643 - Kirchliche Angelegenheiten -    

644 - Kleingartenwesen -    

645 - Kommunale Angelegenheiten - 2 3  

646 - Kommunalverfassung -    

647 - Krankenversicherung/Pflegever- 

 

1 1  

 

648 - Kulturelle Angelegenheiten - 4 1  

649 - Landesbeauftragte -    

650 - Landesverfassung -    

651 - Landtag -    

652 - Maßregelvollzug -    

653 - Medien -  1  

654 - Naturschutz und Landschaftspflege -  3  

655 - Öffentliche Zuwendungen -    

656 - Ordnung und Sicherheit -    

657 - Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht -    

658 - Pass-, Ausweis- und Meldewesen -    

659 - Personalrecht des öffentlichen Dienstes 1   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sicherung/Rentenversicherung - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

660 - Petitionsrecht - 5 2 7 

661 - Polizei -  1 1 
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Lfd.Nr. Betreff 
 

Mai 
 

Jun 
 

Ges. 

662 - Raumordnung/Bauleitplanung - 1  1 

663 - Rehabilitierung - 1  1 

664 - Rettungswesen -    

665 - Rundfunk- und Fernsehgebühren - 1 2 3 

666 - Seniorenpolitik -    

667 - Sozialpolitik/Sozialrecht - 1 2 3 

668 - Sport -    

669 - Staatsangehörigkeit -    

670 - Staatsanwaltschaft -  1 1 

671 - Steuern -  1 1 

672 - Stiftungswesen -    

673 - Strafvollzug - 1 5 6 

674 - Straßenbau - 3 1 4 

675 - Tierschutz -    

676 - Tourismus -    

677 - Umwelt- und Klimaschutz -    

678 - Unterbringung in Heimen -    

679 - Unterhaltsangelegenheiten -    

680 - Verbraucherschutz -    

681 - Vereinswesen -    

682 - Verfassungsorgane des Bundes -    

683 - Verfassungsschutz -    

684 - Verkehrswesen - 1 2 3 

685 - Vermessungs- und Katasterwesen -    

686 - Verwaltungsrecht -  1 1 

687 - Wahlrecht -    

688 - Wald und Forstwirtschaft -    
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Lfd.Nr. Betreff 
 

Mai 
 

Jun 
 

Ges. 

689 - Wasser und Boden -    

690 - Weiterbildung -    

691 - Wirtschaftsförderung -    

692 - Wissenschaft und Forschung -    

693 - Wohnungswesen -    

694 - Zivilrecht -    

695 - Zoll und  Bundespolizei -    

Ges. 43 86 129 
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Anlage 1 

 

Von der Behandlung bzw. sachlichen Prüfung der folgenden Eingaben wurde gemäß § 2 des 

Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetzes abgesehen: 

 
Lfd-
Nr. 

EING.
-Nr. 

SACHVERHALT BEGRÜNDUNG 

1  2011/ 

00471 

Der Petent bittet für seinen Man-

danten um Unterstützung bei der 

Lösungsfindung in einer privat-

rechtlichen Angelegenheit. 

Zunächst ist festzustellen, dass der Landtag auf die 

privatrechtliche Auseinandersetzung zwischen 

Vermieter und Mieter keinen Einfluss hat. Darüber 

hinaus wurde bereits in zwei Instanzen gerichtlich 

festgestellt, dass der Mandant des Petenten zur 

Beräumung und Herausgabe des Grundstücks ver-

pflichtet ist. Insofern haben die Gerichte die Ver-

pflichtung zum Abriss des Hauses bestätigt. Vor 

diesem Hintergrund würde eine Umsetzung des mit 

der Petition verfolgten Begehrens - mithin der 

Verhinderung des Gebäudeabrisses - einer 

Abänderung des Urteils gleichkommen. Dies ist 

dem Landtag aufgrund des Verfassungsgrundsatzes 

der Unabhängigkeit der Gerichte jedoch nicht 

möglich. 

2  2012/ 

00119 

Der Petent beklagt, dass Lern-

förderung nach dem Bildungs-

paket nur genehmigt wird, wenn 

das Kind bereits versetzungs-

gefährdet ist. 

Soweit sich die Beschwerde des Petenten ganz 

allgemein auf die Regelung des Gesetzes zum 

Bildungs- und Teilhabepaket bezieht, wird sie 

durch den Deutschen Bundestag bearbeitet. Eine 

Überprüfung des konkreten Einzelfalles des 

Petenten ist dem Petitionsausschuss des Landtages 

Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls nicht mög-

lich, da der Petent trotz schriftlicher Nachfrage 

keine weiteren Angaben zur Konkretisierung 

seines Falles machte. 

3  2012/ 

00184 

Der Petent zitiert einen Medien-

bericht, in dem die Förderung 

eines Projektes durch ein Bun-

desministerium kritisiert wird, 

und fordert pauschal, die entspre-

chenden Mittel in Mecklenburg-

Vorpommern einzusparen. 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat keinen 

Einfluss darauf, welche Projekte durch die Bundes-

regierung gefördert werden. Da diese Förderung 

aus dem Haushalt des Bundes erfolgt, ist zudem 

keine Möglichkeit ersichtlich, wie das Land 

Mecklenburg-Vorpommern diese Steuermittel 

einsparen soll. 

4  2012/ 

00185 

Der Petent zitiert einen Medien-

bericht, in dem die Förderung 

eines Projektes durch ein 

Bundesministerium kritisiert 

wird, und fordert pauschal, die 

entsprechenden Mittel in Meck-

lenburg-Vorpommern einzu-

sparen. 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat keinen 

Einfluss darauf, welche Projekte durch die Bundes-

regierung gefördert werden. Da diese Förderung 

aus dem Haushalt des Bundes erfolgt, ist zudem 

keine Möglichkeit ersichtlich, wie das Land 

Mecklenburg-Vorpommern diese Steuermittel 

einsparen soll. 

5  2012/ 

00186 

Der Petent zitiert einen Medien-

bericht, in dem die Förderung 

eines Films durch den Deutschen 

Filmfonds der Bundesregierung 

kritisiert wird, und fordert pau-

schal, die entsprechenden Mittel 

in Mecklenburg-Vorpommern 

einzusparen. 

Finanzielle Mittel, die die Bundesregierung zur 

Förderung einzelner Projekte aufbringt, werden, 

wie der Petent selbst darstellt, nicht aus dem Lan-

deshaushalt aufgebracht. Insofern können diese 

Mittel auch nicht in Mecklenburg-Vorpommern 

eingespart werden. 
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Lfd-
Nr. 

EING.
-Nr. 

SACHVERHALT BEGRÜNDUNG 

6  2012/ 

00187 

Der Petent zitiert einen Medien-

bericht, in dem ein von einem 

Bundesministerium gefördertes 

Forschungsprojekt kritisiert wird, 

und fordert pauschal, die entspre-

chenden Mittel in Mecklenburg-

Vorpommern einzusparen. 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat keinen 

Einfluss darauf, welche Projekte durch die Bundes-

regierung gefördert oder welche Forschungsauf-

träge von ihr erteilt werden. Da diese Förderung 

aus dem Haushalt des Bundes erfolgt, ist zudem 

keine Möglichkeit ersichtlich, wie das Land 

Mecklenburg-Vorpommern diese Steuermittel 

einsparen soll. 

7  2012/ 

00189 

Der Petent zitiert einen Medien-

bericht, in dem die Kosten einer 

durch die Bundesregierung neu 

geschaffenen Personalstelle kriti-

siert werden, und fordert pau-

schal, diese Kosten in Mecklen-

burg-Vorpommern einzusparen. 

Da der Landtag Mecklenburg-Vorpommern nicht 

für die Besoldung von Bundesbediensteten zustän-

dig ist, kann er auch nicht die entsprechenden 

Steuermittel einsparen. 

8  2012/ 

00202 

Der Petent fordert pauschal, die 

Arbeit der Gerichte und Staats-

anwaltschaften zu untersuchen 

und zu verbessern. 

Der pauschal erhobene Vorwurf des Petenten ist 

nicht nachprüfbar. Auf gerichtliche Entschei-

dungen im Einzelnen hat der Landtag keinen Ein-

fluss. 

9  2012/ 

00204 

Der Petent bittet um Hilfe bei der 

Wohnungssuche. 

Der Landtag hat auf die Wohnungsvermittlung und 

insbesondere auf den Abschluss von Mietverträgen 

keinen Einfluss. 

10  2012/ 

00207 

Der Petent bittet in seiner Funk-

tion als Bürgermeister einer Stadt 

um Unterstützung für die Ver-

wirklichung eines Brückenbau-

werks. 

Das Petitionsrecht steht gemäß § 1 Absatz 2 

PetBüG M-V nur natürlichen Personen und inlän-

dischen juristischen Personen des Privatrechts zu. 

Der Bürgermeister in seiner Funktion als Vertreter 

der Stadt hat kein Petitionsrecht, da dies bedeuten 

würde, dass der Stadt ein solches Grundrecht 

zustehen würde. Als natürliche Person und nicht 

im Namen der Stadt kann der Petent jedoch eine 

neue Petition einreichen. 

11  2012/ 

00214 

Der Petent fordert, den drohen-

den Kulturabbau speziell am 

Mecklenburgischen Staatstheater 

durch die Erhöhung des Etats 

abzuwenden. 

Der Petent hat trotz Aufforderung seine Eingabe 

nicht eigenhändig unterschrieben beziehungsweise 

das im Internet zur Verfügung gestellte Formular 

verwendet. 

12  2012/ 

00217 

Der Petent beschwert sich im 

Namen seiner Schwiegertochter 

über einen gerichtlich bestellten 

Betreuer. 

Der Landtag kann keinen Einfluss auf die Arbeit 

eines gerichtlich bestellten Betreuers nehmen. 

13  2012/ 

00229 

Der Petent äußert seine Meinung 

zu Wahlen. 

Der Petent äußert lediglich seine Meinung und 

beschwert sich nicht über ein konkretes Handeln 

einer Behörde des Landes Mecklenburg-

Vorpommern. 

14  2012/ 

00230 

Der Petent bekundet unter ande-

rem seine Meinung zu möglichen 

Auswirkungen des Trinkens von 

Milch im Kindesalter. 

Einerseits enthält das Eingabeschreiben entgegen 

den rechtlichen Vorgaben keine eigenhändige 

Unterschrift und andererseits obliegt die Entschei-

dung, ob und welche Art von Milch den Kindern 

zu trinken gegeben wird, allein den erziehungs-

berechtigten Eltern. 

15  2012/ 

00237 

Der Petent fordert, ein Urteil und 

damit die Eintragung ins polizei-

liche Führungszeugnis rück-

Aus verfassungsrechtlichen Gründen kann der 

Landtag kein gerichtliches Urteil abändern. 
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Lfd-
Nr. 

EING.
-Nr. 

SACHVERHALT BEGRÜNDUNG 

gängig zu machen. 

16  2012/ 

00244 

Die Petentin beschwert sich über 

das Urteil eines Gerichtes. 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen kann der 

Landtag gerichtliche Entscheidungen weder auf-

heben noch abändern. 

17  2012/ 

00250 

Der Petent erhebt den Vorwurf, 

der Landkreis führe eine 

Verleumdungskampagne gegen 

ihn. 

Dem Petentenschreiben ist kein konkretes nach-

prüfbares Anliegen zu entnehmen. 

18  2012/ 

00259 

Die Petentin bittet um die Beant-

wortung von Fragen zu gericht-

lichen Entscheidungen. 

Es ist dem Landtag verwehrt, gerichtliche Ent-

scheidungen zu überprüfen oder gar aufzuheben. 

Dieses Anliegen verfolgt die Petentin jedoch mit 

ihren Fragen. 

19  2012/ 

00262 

Der Petent bezieht sich auf einen 

Medienbericht zum Verkauf von 

Schrottimmobilien und fordert 

unter anderem, Maßnahmen zu 

ergreifen, damit es künftig keine 

Schrottimmobilien mehr gibt. 

Der Landtag hat keinen Einfluss auf den normalen 

Verfall von Bauwerken beziehungsweise darauf, 

welche Immobilien Privatpersonen kaufen oder 

verkaufen. 

20  2012/ 

00268 

Der Petent bezieht sich auf einen 

Medienbericht über eine durch 

Politiker eines anderen Bundes-

landes unterstützte Aktion und 

fordert, dies in Mecklenburg-

Vorpommern zu verbieten. 

Der Landtag hat weder Einfluss darauf, welche 

Projekte oder sonstige Aktionen in einem anderen 

Bundesland unterstützt werden, noch kann der 

Landtag beeinflussen, welche Aktionen die einzel-

nen Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern 

unterstützen. Das obliegt deren freien Entschei-

dung. 

21  2012/ 

00273 

Der Petent stellt seine Meinung 

zu verschiedenen Artikeln aus 

dem Grundgesetz sowie zum 

Staatsangehörigkeitsgesetz 

(StAG) dar. 

Eine konkrete Beschwerde über ein Handeln oder 

Unterlassen einer Landesbehörde ist nicht ersicht-

lich. Soweit der Petent zudem seine Auslegung 

verschiedener Bundesvorschriften darstellt und 

gegebenenfalls eine Abänderung für erforderlich 

halten sollte, müsste er sich an den Bundesgesetz-

geber wenden. Eine Antwort des Bundesministe-

riums des Innern liegt ihm bereits vor. 

 

  



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 6. Wahlperiode Drucksache 6/1058 

_____________________________________________________________________________________________________ 

61 

 
Anlage 2 

 

Die folgenden Eingaben wurden zuständigkeitshalber gemäß § 2 des Petitions- und Bürger-

beauftragtengesetzes zur weiteren Bearbeitung an den Petitionsausschuss des Deutschen 

Bundestages bzw. eines Landtages der anderen Bundesländer weitergeleitet: 

 
Lfd-
Nr. 

EING.-
Nr. 

SACHVERHALT BEGRÜNDUNG 

1  2012/ 

00145a 

Die Petentin bittet für ihre Tochter um 

Hilfe, da ihr verschiedene zunächst 

gewährte Sozialleistungen nicht mehr 

ausgezahlt werden. 

Die Beurteilung der Leistungsberechnung 

sowie des Einbehaltens von ALG-I-

Leistungen durch die zuständige Stelle fällt 

in die Bundeszuständigkeit. 

2  2012/ 

00188 

Der Petent beschwert sich über eine 

Änderung der versorgungsrechtlichen 

Regelungen für politische Beamte des 

Bundes. 

Die Regelungen zur Versorgung der Bun-

desbeamten fallen in die Zuständigkeit des 

Bundes, eine Einflussnahme durch den 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern ist nicht 

möglich. 

3  2012/ 

00194 

Der Petent regt an, die vier kleinsten 

Bundesländer in die sie umschließenden 

Bundesländer einzugliedern. 

Die Neugliederung des Bundesgebietes kann 

nur durch Bundesgesetz vollzogen werden. 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist 

von den Vorschlägen des Petenten nicht 

betroffen, sodass es gemäß Art. 29 (2) GG 

kein Recht auf Anhörung hat. 

4  2012/ 

00200 

Der Petent begehrt die Genehmigung 

für einen Sprachkurs als Weiterbildung 

für eine geplante Arbeitsaufnahme im 

Ausland, welche ihm sowohl durch die 

Bundesagentur für Arbeit als auch 

durch das Jobcenter abgelehnt worden 

sei. 

Die Überprüfung der Entscheidung über eine 

beantragte Weiterbildungsmaßnahme nach 

dem SGB II oder SGB III fällt in die 

Zuständigkeit des Bundes. 

5  2012/ 

00201 

Die Petentin bittet um Streichung ihres 

Auffüllbetrages, damit sie auch eine 

Rentenerhöhung erhält. Außerdem 

beklagt sie sich darüber, dass sie seit 

längerer Zeit keine Rentenerhöhung 

bekommen hat. 

Die Deutsche Rentenversicherung untersteht 

der Aufsicht des Bundesversicherungsamtes. 

Angesichts der Zuständigkeit dieser Bun-

desbehörde fällt die Prüfung der Petition in 

die Zuständigkeit des Petitionsausschusses 

des Deutschen Bundestages. 

6  2012/ 

00215 

Der Petent regt die Änderung des § 8 

Berufliches Rehabilitierungsgesetz 

(BerRehaG) dahingehend an, dass auch 

jetzt im Ausland lebenden Verfolgten 

eine Ausgleichszahlung gewährt 

werden kann. 

Die Änderung dieses Bundesgesetzes kann 

nur auf Bundesebene erfolgen. Insofern liegt 

die Zuständigkeit beim Deutschen Bundes-

tag. 

7  2012/ 

00218 

Die Petentin beklagt, dass sie trotz 

Zuzahlungsbefreiung eine Zuzahlung 

für ein Medikament leisten muss. 

Fragen des Arzneimittelrechts unterliegen 

dem Bundesministerium für Gesundheit. 

8  2012/ 

00222 

Der Petent beschwert sich über das 

Auftreten der Mitarbeiter des Arbeits-

amtes und insbesondere über die 

Zurückweisung seiner Unterlagen sowie 

darüber, dass sein Antrag auf ALG I 

nicht entgegengenommen und bearbei-

tet wurde und er zudem bisher nicht bei 

der Krankenkasse ordnungsgemäß 

gemeldet wurde. 

Die Bewilligung von ALG-I-Leistungen 

sowie die Anmeldung bei der Krankenkasse 

erfolgt durch die Bundesagentur für Arbeit. 

Die Überprüfung der Entscheidungen der 

Bundesagentur für Arbeit fällt in die 

Zuständigkeit eines Bundesministeriums. 
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Lfd-
Nr. 

EING.-
Nr. 

SACHVERHALT BEGRÜNDUNG 

9  2012/ 

00243 

Der Petent beschwert sich darüber, dass 

private Arbeitsvermittlungen nur tätig 

werden, wenn man einen Vermittlungs-

gutschein vorlegen kann und dass die 

Stellen hauptsächlich nur über private 

Vermittler angeboten werden. Er bittet, 

das zu ändern. 

Die Regelungen zur Ausgabe von Vermitt-

lungsgutscheinen und zur Unterstützung von 

Arbeitsuchenden beruhen auf Bundesvor-

schriften, insbesondere dem SGB III. Inso-

fern liegt die Zuständigkeit zur Prüfung 

möglicher Änderungen bezüglich der Ver-

fahren beim Deutschen Bundestag. 

10  2012/ 

00248 

Der Petent beschwert sich über Flug-

lärm, der von Flugzeugen der Bundes-

wehr hervorgerufen wurde. 

Für den militärischen Flugbetrieb ist das 

Luftwaffenamt Köln zuständig. Insofern 

liegt die Zuständigkeit für die Bearbeitung 

dieser Eingabe beim Deutschen Bundestag. 

11  2012/ 

00266a 

Die Petentin beschwert sich darüber, 

dass ihr Lebensgefährte trotz seiner 

Erkrankung in Abschiebungshaft in 

Hamburg sitze. 

Eine mögliche Haftverschonung von in 

anderen Bundesländern Inhaftierten kann 

nicht von Behörden des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern geprüft werden. 

12  2012/ 

00269a 

Der Petent beschwert sich über die 

Ablehnung seiner Rente wegen Minde-

rung der Erwerbsfähigkeit. 

Die für die Deutsche Rentenversicherung 

Nord zuständige Aufsichtsbehörde ist das 

Ministerium für Soziales, Gesundheit, 

Familie, Jugend und Senioren des Landes 

Schleswig-Holstein. 

13  2012/ 

00276 

Der Petent kritisiert einzelne Vorgaben 

zur Ermittlung des Anspruchs auf eine 

Zuzahlungsbefreiung für chronisch 

Kranke, insbesondere den Wegfall des 

Freibetrages bei getrennt lebenden Ehe-

partnern sowie die Einbeziehung der 

Hinterbliebenenrente im Falle des 

Todes des Ehepartners. 

Die Ermittlung der Belastungsgrenzen ist im 

SGB V, einem Bundesgesetz, geregelt. Inso-

fern ist der Deutsche Bundestag zuständig. 

Die Aufsicht über die Krankenkassen liegt 

beim Bundesversicherungsamt. 

 

 


